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Beilage I 

zur Lesebibliothek. 
(1903.) 

( 1 = IU, 1 = 20, II= 100 Silben.) 

Eine Rede des Fürsten Bismarck über Steuerreform. 

Mir schwebt als Ziel vor, den Gemeinden ein i en grossen Teil ihrer Armen
lasten I dadurch abzunehmen, dass mit staatlich! er Unterstützung eine Alters-
und I lnvalidenversorgungsanstalt im i ganzen Reiche eingerichtet wird, wie I jetzt 
die Unfallversicherung, und dass I dies nicht ohne staatliche und Reichszu I schüsse 
tunlich_ sein wird, �ass die 7-iel� i,. wenn man sie erreicht, d_!e man d�mit ve:__IJ folgt,
aber dieser Zuschusse wert sem : werden. Man kann daruber streiten, det I Vor
redner selbst hat daran erinnert 1, dass ich gesagt habe, die Ziele, die I ich mir 
stelle, haben vielleicht ein Mensch j enalter nötig, um zu entscheiden, 1 ob sie über
haupt erreicht werden soll I en, oder ob sie verworfen werden; 1 aber der Weg muss 
eben einmal be I treten werden und nun glaube ich, dass 121 die Gemeinden und be
sonders die. mit I Armen vorzugsweise belasteten I eine erhebliche Erleichterung 1 
dadurch empfinden würden, auch die Kreis I e unter Umständen, wenn die Armen j las 
auch im Lande richtiger auf gr�ere Verbände verteilt wird wie bis I her, dass f.
sie eine erhebliche Erl leichterung ohne direkten baren I Zuschuss dadurch haben 
werden, wenn ihn 131 en alle diejenigen auf natür jlichem Wege durch Invalidität 1 
oder Alter unterstützungsbedürft j ig Werdenden durch eine vom Staate I zu er
richtende Versicherungsan' stalt abgenommen werden. - Ich komme I noch auf 
den Vorwurf des \Viderspruchs zu I rück, den mir der Herr Abgeordnete I gemacht 
hat, wenn er sagte, dass die Denk i schrift den Vorlagen widerspreche, in 141 dem die 
Denkschrift alle direkten Steu I ern verurteilt. Das ist nicht richtig, er I selbst hat 
die Stellen angeführt, worin . gesagt ist, dass es nicht die Absicht sei, 1 plötzlich 
alle direkten Steuern ab i zuschailen. Ich darf mich auch darauf b rufen. dass ich J,l,
bei einer früheren I Gelegenheit, einer der ersten, wo I die Steuerfrage hier zur 
Sprache kam. i ein etwas ,veitgehendes Zukunftspro l'>I gramm, was angeblich von 
anderer Seit I c als Zukunftsmusik bezeichnet word I en ist, vorgetragen habe, in-
dem i ich immer mir vorbehielt, die Einkomm I ensteuer als ein Anstandsbedürfnis 
für die wohlhabenden Klassen in ir I gend einer Form beizubehalten und i nur dabei 
einen Unterschied zu mach I en in Zukunft zwischen demjenigen I Einkommen, 
welches durch Arbeit, Unterl';I nehmungsgeist täglich envorben werden I muss, und 
zwischen demjenigen Einkomm I en, welches die Natur einer Rente ! hat und ent
weder aus nicht selbst bewirt I schafteten Grundstücken als regelm�iss I iger Pacht 
fliesst ,oder lediglich die I Mühe des Kouponabschneidens bedingt i; namentlich die 
letztere Klasse des I Einkommens ist bei uns in dem Mass€J1 niedrig besteuert, J 
dass darauf die Klag FI en des Herrn Vorredners, dass die r:asten ! den Reichen 
erspart und dem gemeinen l Manne aufgewälzt würden, im höchsten , Masse An
wendung finden, denn alle I diejenigen Arten der Besteuer i ung des Einkommens. 
Jie gerade die reich I sten Klassen, die kouponschneidenden Klass cn treffen, sind 
in der Regel meines I Erachtens, wie es auch in der Natur dieser Einkünfte liegt, 
die nicht aus ein 181 em offen an der Sonne liegenden ' Felde stammen, sondern 
schwer erkennbar I sind, zu niedrig veranlagt, ·und da er I warte ich noch eine 
Fundgrube, so I bald es gelingt, das System der Selbstein I schätzung mit eventuellen 
Konventlionalstrafen einzuführen, die I ich kaum für notwendig halte, denn so 1 
sehr häufig, wie die meisten Finanzmi I nister annehmen, sind bei uns die ge 191 bil
deten Leute nicht, die für Geld lüg I en. Es muss früher mehr der Fall gewe�n 0
sein, sonst würden unsere Zollbe I hörden nicht so ängstlich sein, wenigstens 1 
Männern gegenüber nicht. Ich muss saglen, ich habe von Jugend auf, so unlbe
Lluem es mir war, an der Grenze auf ! die Frage: Haben Sie etwas Steuer I bares 



bei sich? nie eine Unwahrheit I über meine Lippen bringen können 11°1, so unbc� 
quem es mir war, und ich glaub I e, so wie ich, fühlen die meisten Leutl e. Keiner 
wird sich der Ueberführung I der Unwahrheit aussetzen. 

In den Han I sastädten fungiert dieses System mit I grosser Anerkennung 
und wird, wie man I sagt, mit grosser Gewissenhaftigkeit I ausgeführt und ich 
glaube. dass wir uns I eren hanseatischen Landsleuten I in dieser Gewissenhaftigkeit
kein 1111 en Vorsprung lassen würden, wenn es ge \ länge, dahin zu kommen. 

Dann ·aber I bin ich überzeugt, dass die Einkommen I steuer noch neue 
Quellen flüssig mach I en wird, die bisher unbekannt gebliehll en sind. Also wenn
der Herr Abgeord I nete dafür mit mir tätig sein will\. dasi-W das Einkommen aus
Koupons höher I besteuert wird, als bisher, und dadurch I der arme Mann er
leichtert, dann will ich 1121 sehr gern Hand in Hand mit ihm gehen. Der I Wider
spruch ist daher nicht vorhanden 1, der darin läge, wenn ich alle di \ rektcn Steuern
abschaffen wollte. 

Der ' Grundbesitzer ist im ganzen, wenn Sie I auf unsere deutsche Ge
schichte zu rück denken, ein Stand von gutem und ehr I barem Ruf gewesen, und er 
hat sein I e Schuldigkeit ebenso gut getan, wie I die Literaten, wenn ich eine
Klas 1 131 se unter diesem allgemeinen Aus. drucke begreifen kann, er hat in kein I er
Leistung zurückgestanden, er hat \ in Krieg und Frieden vorzugsweise die I Lasten 
getragen, er besteht nicht bloss \ aus reichen Bauern, er besteht auch aus armen, 
verschuldeten Bauern, er be \ steht auch aus den kleinen Besitzern, von J denen 
ich wünschte, wir hätten ihrer I viel mehr als wir haben, und die mit ein 11· er an
erkennenswerten Zähigkeit I an dem Hause und dem Grundbesitz hängl en, den 
sie haben, und die, wenn sie auch \ nur geringe Beträge zahlen, doch I mit Grund-

„J:¼nd Häusersteuer, ohne Rück I sieht auf Schulden belastet sind, worin I sie, glaube 
t;ch, sollten e�leichtert wer\ den. Also, um diese Mög�ichkc(t zu I haben, .!licht 
aber zur Verminderung \ der Grundsteuer der grossen Bes1tzerl1ul, sondern zur Uber
weisung eines Teils I derselben an die Gemeinden und \-er I bände, darum wünsche 
ich die Einnah I mequellen des Reiches und infolge I dessen die Herauszahlungeri
des Reichs ! an die einzelnen Staaten zu vermehr I cn. 

Ich weiss nicht, ob ich die sehr reichhalt \ ige Sammlung von Einwänden, die 
der I Herr Vorredner machte, erschöpft habe 1, aber ich glaube es beinahe. Die 1161 Preise 
der Gegenstände, von dcneiJ i wir eine Vermehrung der Einnahmen I künftig er
warten - wo ich also mit\ dem Vorredner über Tabak und Geltränke vollständig 
einig bin - hängen I von der Steuer allein nicht ab. Ich sehre I cke auch nicht
vor Einnahmequellen zu I rück, wie sie sich in Amerika aus I den Zöllen in über
raschendem Mass \ e entwickelt haben. Ohne leiden 1171 schaftlicher Sch��tzzöllner zu 
sein, bin ich I doch ein leidenschaftlicher Finanzzöll l ner wegen der Uberzeugung. 
dass die I Finamzölle, die Grenzzölle fast aus I schliesslich vom Auslande getragen 
werd\ en, namentlich für Fabrikate, und I dass sie immer eine nützliche, schutz \ zöll
nerische Rückwirkung haben, und I bei der Entwickelung unseres Ta j rifs bin ich
fest entschlossen, jeder Mod 1181 ifikation des Tarifs nach der \ anderen· freihänd
lerischen eite I hin zu widerstreben, und nach der Seit I e des grösseren Schutzes, 
einer höh I ren Revenue vom Grenzzoll hilfreich I zur Seite zu stehen, soweit mein
Ein l lluss reicht. 

Sie sehen, dass ich aus meinem '. Herzen keine Mördergrube mache I und 
den Mut meiner Meinung habe, was \ ebenso unpopulär ist, wie das 1191 Tabaks
monopol. Aber vor allen I Dingen glaube ich mich dabei auf dem I richtigen 
Wege zu befinden, 'um \ für die Regierung und für die verbünd I eten Regierungen
und deren Ge\ setzgcbung, wie es meine Pflicht ist, die I Zufriedenheit des be
steuerten Volk I es zu erstreben. Ich finde es ja I natürlich, dass die Förderung
dieser I Zufriedenheit von den Gegnern der Regj2°jierung nach Möglichkeit verhindert 
und I bekämpft wird; ich kann mich aber dadurch I nicht aufhalten lassen und 
werde un I beirrt den Weg gehen, der durch das Pro I gramm der Denkschrift, für 
welches ich die Ver\ antwortlichkeit übernehme, gekennzeich I net ist. Ich werde für 
möglichste Ver ibreitung und Kenntnisnahme und Ausar I beitung dieses Programms
nach allen Ricfil I ungen in der Presse und auch sonst Sorg 1211 e tragen, und werde
dafür soviel I Anhänger werben, wie ich im Lande I irgend finden kann, das
halte ich für I mein Recht und meine Pflicht. (2146.) 
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Rede des Abgeordneten Geiger, 

gehalten in der Kammer der Abgeordneten am . 2�. Januar 1902.

Meine Herren! Der Umfang des Etats I und das Blumenbouquet, welches
unser I verehrter Herr Referent soeben I zur Einleitung in die Generaldis I kussion
gebunden hat, beweist wohl, 1 dass der Umfang desjenigen Verwaltj ungsgebiete$, 
welches dem Minister I ium des Innern unterstellt ist. das I grösste und auch das 
mannigfaltigste I ist. Die Fürsorge cter Landesregierl1lung umfasst hier die wich
tigsten lnterl essen des Volkslebens und des Volkswoh!les, und es ist daher auch 
sehr erklär j lich, dass wir gerade bei diesem Et I at die meisten Wünsche und Bitten 

. aus I sprechen und die meisten Anträge stell I en. Wir haben unsere \1/ünsche und 1 
unsere Anträge aber nicht, wie I man uns, die wir auf der rechten Seite I sind, 
vielfach vorwirft, auf die Interess 11\en der Landwirtschaft beschränkt, wir haben [ 
sie auch ausgedehnt auf andere G:::! biete und insbesondere auch auf I jenes Gebiet,
welches ebenfalls ein I en besonderen Schutz be.;arf, nämlich I auf das Kleingewerbe 
und das Handwerk. 1 

Meine Herren! Es ist im Laufe der i vorigen Landtagssession bei der I Be
ratung der einzelnen Etats ein I e ziemlich gleichlautende ResolutM ion gefasst worden, 
welche den Schutz I des Gewerbes und Handwerkes bezielt j. und es ist auch ein
besonderer An I trag von unserer Seite gestellt word I en, welcher sich in ders·elben
Richtung I bewegt und insbesondere die Ver I gebJ.1t1g von staatlichen Arbeiten und 1 

Lieferungen und die Verakkordir I ung der Staatsbauten u. s. w. be I trifft. In dieser
Richtung haben wir nun, 141 nachdem die Angelegenheit auch im I Ausschusse be
raten worden ist, ein I en förmlichen Beschluss in diesem Haus I e gefasst und zwar 
Ende Oktober 1 1901. In dem genannten Be! schlusse haben wir uns allerdings 
ge I nau ausgesprochen über die Gesichts I punkte, über die Richtungen, welche .1 ein· �

. genommen werden sollen bei Ver I gebung der Staatsbauten, bei der Vergeb l"I ung 
der staatlichen Arbeiten� und wir I haben uns au.::h des Näheren mit der I Art, aur
d�m Submissionswege dies I e Arbeiten zu vergeben, befasst. ! 

Nachdem unser ßeschluss an die Kammer I der Reichsräte hinaufgelangt 
war, hat I die Kammer der Reichsräte in der Plen I arsitzung vom 14. Januar dies I es
Jahres den von uns gestellten An I trag genannten [nhaltes als nicht zur 161 Zu-

. ständigkeit des Landtages gehör I ig bezeichnet und ist über denselb I en wegen In
kompetenz des Landtag! es zur Tagesordnung übergegangl en. Meine Herren! Es 
ist wohl erklär l lich, dass dieser Beschluss uns befremdet, 1 dass er auch in wei
teren Kreisen ein I e Bestürzung hervorgerufen hat. 1 Es möchte daher/ doch auch 
die Veran l lassung gegeben sein, un:; mit diesem 171 Beschlusse hier zu befassen. 

Meine I Herren! Wir erkennen vollständig an, 1 dass die Kammer der Reichs-
. rätc, eben i so wie wir, selbständig und unabhäng I ig ist in ihrer Tätigkeit, in ihr I er
Beschlus5fassung, dass sie selbst die Grenz I en ihrer Tätigkeit setzen kann und 1 
dass sie befugt. ist, auch bezüglich ihr I er Kompetenz, vielmehr der Kompetenz I des
Landtages, ihre Meinung zu äuss 181 ern und, zum Ausdruck zu bringen. Gleich
wohl, 1 meine Herren, ist Veranlassung ge I geben, dass wir /uns hier mit dieser
1\111 geh·genheit befassen, und zwar ein I mal deshalb, weil cm solcher Beschluss

. ge I eignet ist, die Rechte des Landtages •in I einer bestimmten Richtung in's 
Schwanken I zu bringen, und zweitens, weil ein solcher I Beschluss uns die Mög
lichkeit b,enimmt, auf I unsere Anträge die Antwort, den 191 Bescheid von Aller
höchster Stelle zu I erhalten. Denn nur auf gemeinsame I Wünsche und Anträge
hin wird die Kron I e einen Bescheid erteilen. Es dürft I e daher gerechtfertigt sein. 
heute I Stellung zu diesem Beschlusse der Reichs I ratskammer zu nehme , und
wenn ich dies I tue im Kamen meiner politischlen Freunde - und ich hoffe, auch
mit Zu I stimmu ng aller Kollegen ohne Unt 1101 erschied der Parteien -, so werde 
ich I jedes aggressive Wort vermeiden I und die Schranken der Hochachtung nicht
ver I letzen, welche wir der Kammer der Reichs I räte schulden, der Hochachtung,
welche I wir auch von dieser Seite für uns in I Anspruch nehmen. 

Es lässt sich nicht vermeid: en, dass, wenn wir unsere Stellung näh J er dar
legen, wir nicht blos den polit i ischen Gedanke zum Ausdruck bringen, 1' 1 1 son
dern dass wir vor Allem auch den recht liehen Charakter, die Grundlage uns I erer
Verfassung in's Auge fassen I müssen, und Sie gestatten mir daher, 1 in Ki.irze -
und ich will versuchen, auf I gemeinverständliche Weise - den Rechts I standpunkt

• darzulegen, welchen ich und I meine Freunde und Viele mit mir ein I nehmen. 
. Unsere Verfassungsurkund j c vom Jahre iS 18 räumt dem HHI Landta�e in 
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Titel V II § 1 1-19 und auch an anderen I Stellen eine Reihe von Rechten ein, L 
welche wir eigentlich einteilen könn I en in solche Hechte, wodurch die Mon I archic
beschränkt, das Staatsoberhaupt ge I bunden wird, und in solche, bei welchen I dies. 
nicht der Fall ist. Beschränkt und gebund I en wird die Gewalt des Staatsober
haupt j es in jenen Fällen, welche in den 1181 §§ 2-18 und, wie I gesagt, auch an 
einigen anderen I Stellen zu dem Wirkungskreis des Landtags I gerechnet werden. 
Hier kann ohne Zu I stimmung des Landtages ein Gesetz nicht er! lassen werden 
und dem Landtage steht I das Recht zu, die Staatsbedürfnisse zu i prüfen und die 
zur Deckung dieser Be I dürfnisse nötigen Steuern und Auf! lagen zu bewilligen. 
Hierin al 1 1�1 so wird das Staatsoberhaupt, wird die Reg i ierungsgewalt beschränkt 
und gebunden.!· 

Anders ist es unter Anderem mit I dem sogenannten Petitionsrechtj e der
Kammer; - wollen Sie das nicht ver I wechseln mit dem Petitionsrechte, 1 welches
jeder baierische Staatsbürg I er an die Kammer, an den Landtag be I sitzt. Wir
nennen das Petitionsrecht I hier der Kammer das Recht, Wünsche, Bitten j1öj und 
Anträge, sei es bei Beratung I des Etats oder gesondert, an die I Regierung und
das Staatsoberhaupt zu I stellen. Dieses Recht unterscheidet sich I von den vor
erwähnten Rechten dadurch, 1 dass es die Rechte der Krone ·nicht be I einllusst, dass
es der Regierung und dem I Staatsoberhaupt freie Hand lässt, unser I cn Bitten.
unseren Wünschen und An\ trägen ·zu willfa�ren oder dieselb 1161 en abzulehnen, und
nach dieser Unt I erscheidung mus.s auch bei der Beurteil I ung der Rechtsfrage, di0
wir heute be \ handeln, sich gerichtet werden.

Meine I Herren! In � 19 des Tit I el VII der Verfassungsurkunde heisst 1
es, dass in Bezug auf den Wirkungskreis I des Landtags die beiden Kammern des 
Land !tags das Recht haben, ihre gemeinsam I en \Vünsche und Anträge an das 
Staats 1171 oberhaupt zu richten, um von dort ein I en Bescheid zu erhalten. Die Aus
leg! ung dieses Parapraphen war Anfangs I eine verschiedene, man hat aber I in
nicht zu später Zeit nach Erlassung I der Verfassungsurkunde diejenig I e Auslegung
gefunden, �; der man I dann bis in die Gegenwart festgehalt I en hat, dass nämlich
das PetitionS'f�81 recht des Landtags vorhanden sei in Be I zug, d. h. also in Beziehung
auf I alle . zum Wirkungskreise des Landtags I gehörigen Gegenstände1 und untl er
Beziehung versteht man einen Zu I sammenhang mit jenem Wirkungskreise, 1 welcher· 
als der engere dem Landtag \ gestellt ist. Diese Auslegung ist, wie I erwähnt,
die Grundlage des späteren : Verfassungslebens in dieser Richtung 1'91 geworden und 
die k. Staats I regierung hat schon in den dreissiger I Jah,ren und auch schon 
früher ausdrücklich I ihre Zustimmung zu dieser AuslegJbng gegeben, welche
mit dem Wortlaut i e des § 19 keineswegs I im Widerspruche steht, sondern im
Ein I klange ist. Als Autorität für dies I e Auslegung ist wiederholt auf ein I Gut
achten gesehen worden. welches 12ul der verstorbene Reichsrat von Neumayr I im
Jahre 1886 an die Kamm I er der Reichsräte erstattet hat, und I die jüngsten Ver
handlungen der Kammer I der Reichsräte beweisen, dass man dies I es Gutachten 
des verstorbenen Reichs I rates nicht vergessen hat. 

Nun behaupt I e ich, dass, wenn d!e Kammer der Reichsrätj e jenes Gutachten
dieses verehr I ungswürdigen Mannes voll und ganz in 1·i11 sich aufgenommen hätte,
die Reichsrats I kammer niemals zu dem Beschlusse ge I kommen wäre, den sie· 
leider (am 114. ds. Mts.) gefas�t hat. Reichsrat von I Neumayr hat dieses Gut
achten erstatt; et aus Anlass eines Antrages, welch I er in unserer Kammer gestellt
und ! mit Majorität angenommen wordlen ist. Es handelte sich um den Anjtrag
wegen des baierisch-russischen pil Auslieferungsvertrages. Wir hatten I damals
den Antrag vor uns, es möge I die Krone gebeten werden, den Aus I lieterungs
vertrag mit Russland, welcher I kurz vorher geschlossen worden war, ein I er
Revision zu unterziehen I oder denselbe ,baldmöglichst zu künd I igen. Der gefasste
Beschluss ging an I die Reichsratskammer, und als Referent I wurde der rnehrgenannte
Reichsrat, der 1231 damalige Oberappellgerichtslpräsident von Neumayr ernannt, welcher 1
aus Anlass <lieses Referates nicht I nur zum konkreten Falle Stellung ge I nommen.
sondern auch die ebenso wicht ; ige wie schwierige Frage ex pro I fesso behandelt und 
in einer Abhandlung niedergelegt hat, von der der I Staatsrechtslehrer von Seydel zu
gibt und\ erklärt, dass sie eine au.;gezeichnetli41 eArbeit sei. Herr Reichsrat von Neumayr 

1 sagt in dieser Abhandlung: Das Petit! ionsrecht der Kammer ist gegeben, \ wenn 
der G1�enstand der Petition I mit dem Wirkungskreise des Landtags in I irgend 
einem�sei es mittelbaren I oder unmittelbaren. direkten I oder indirekten, näheren
od I er ferneren Zusammenhange steht. : (Schluss folgt.)

Verantwortlich: B. Lautenhammer. - Dr1ick '!Jon G. 8cl111!t ,c, Cie., G. m. IJ. ll., München. 



Beilage II 

zur Lesebibliothek. 
(1903.) 

( 1 = 10, 1 = 20, 11 = 100 Silben.)

Rede des Abgeordneten Geiger, 

gehalten in der Kammer der Abgeordneten am 28. Januar l 90�.
(Schluss.)

Das ist der Standpunkt des Herrn Reichsrates, 1 welcher am Schlusse seiner
Ausführung I en erklärt, dass, nachdem der von uns an I die Kammer der Reichs
räte gebrachte I Antrag wegen des russischen Auslief F0 1 erungsvertrages einensolchen Zu I sammenhang nicht nachweist, er veranlasst I sei, den Antrag zu
stellen, wegen In I kompetenz des Landtags zur Tagesord I nung überzugehen, und 
der von uns I so oft genannte und stets mit Recht als I Autorität bezeichnete
Staatsrechts [ lehrer von Seydel stellt sich auf denselb I en Standpunkt und konstatiert die obig I e Auslegung als die dem Wortlaute lwl des Gesetzes von vorn
herein entsprech I ende Auslegung des Petitions I rechtes. Nun wenden wir diese Ausleg I ung an auf den bezüglichen Antrag, I wel
chen die Reichsratskammer am 14. 1 Januar verbeschiedcn hat : Besteht I zwischen
dem Antrag ein direkter od j er indirekter, ein wenigstens mitt I elbarer oder wenig
stens entfernt I er Zusammenhang mit der Budgetier j27j ung? Ich glaube, man wird
nicht in Abred I e stelien können, dass ein solcher Zu I sammenhang vorhanden ist.Es handel I te sich um die Bewilligung von Staats I geldern zum Zwecke 
staatlicher Arbeit I en, zum Zwecke von Lieferungen an I den Staat, zum Zweckeder Herstellung von j staatlichen Bauten, und da wird wohl ein I Zusammenhanggegeben sein, wenn sich ; die Kammer erlaubt, ihre Wünsche und j28j Anträge überdie Verwendung dies I er Gelder, um zum Ziele zu kommen I und das Ziel zu er-

. reichen, auszusprech I en. Diesen Zusammenhang zu bestreit I en, begreife ich nicht.
Es wird, wenn die I Staatsregierung dem Antrage entsprech I end vorgeht - und
sie hat ja bereits zum I Teil das getan - und wenn sie die Submiss I ionsordnungvom Jahre 186 1 4 einer Revision unterzieht, j29I solches eine notwendige Rück
wirk jung auf den Etat haben, auf die Summ I e der bewilligten Gelder, indem 1von der Art der Durchführung der von uns I gewünschten Bestimmungen die
Höhe I der Summen beeinflusst wird, welche wir I bewilligt haben. Die Reichsratskammer I hat nun diesen Zusammenhang nach dem I Vortrage
ihres Referenten in I Zweifel gezogen, ja negiert, und wurd j30j en hiebei einige
Bemerkungen I gemacht, welche wohl zur Unterstützung I ihres Beschlusses dienen
sollen, und j welche ich hier nicht ganz unbesprochen I lassen möchte. Zwei von diesen Bemerk I ungen kann ich sehr kurz behandeln. Es I wurdenämlich gesagt, dass diesem An I trage aus materiellen Gründen I nicht zugestimmt 
werden könne und zwar \ deshalb, weil ja ein Teil dieses Antrags 1311 durch die Regierung selbst schon erfüllt, be I ziehungsweise dadurch gegenstandslos I ge
worden ist und der übrige Teil I die Zustimmung nicht finden könne, und I nun 
wird gesagt, wenn aber die Ange l legenheit selbst sachlich nicht gutgeheiss I enwerden kann, so sei es leichter, die I Inkompetenzfrage zu bejahen. 1 Die Angelegenheit selbst, die sachlich I e Entscheidung über die Angelegenheit soll also 
gewissermassen I der Entscheidung über die Zuständig I keit präjudizieren. Das ist
ja nicht I zulässig. 

Nun, eine andere Be I merkung wurde dahin gemacht, der Anltrag, welchen
wir an die Kammer der Reichs I räte hinaufgegeben haben, sei I viel zu detailliert,
er enthalte die \ Bestimmungen bis in's Kleinste, welche I wir getroffen wissen
wollen in Be l33 zug auf Verakkordierung, auf das Sub I missionswesen u. s. w. 
Es I sehe sich dieser Antrag gerade I an wie eine Allerhöchste Verord I nung, die
nur noch der Unterschrift bedütf I e, und auch daraus gehe hervor, dass Iman mitdiesem Antrage in die I Rechte der k. Staatsregier I ung eingreife. 
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Nun, auch hier, glaube ich!, werden Sie nicht länger in Zweifel sein, 1 wie 
diese Bemerkung zu beurteil 1"41 en set Ich erinnere -mich eines I Falles, dass. ein
Antrag an die Kammer I der Reichsräte gelangte, der etwas I knapp gehalten war, 
der in lakonisch I er Kürze das aussprach, was wir wollten, 1 und da hat es dann 
dort geheissen, man I wisse ja nicht, nach welcher Richtung hin I die Herren Ab
geordneten ihren I Antrag gestellt haben wollen , und sie I beklagten, dass wir 
das nicht ausführlich 13'1 genug in diesem Antrage zum Aus I druck gebracht 
haben, was wir wollen. Dif I ficile est - es ist sehr schwer, hier das I richtige 
Wort zu finden. 

Nun, meine I Herren, wurde geltend gemacht , dass mit I diesem Antrage 
ein Gebiet betret I en wird, welches zu betreten uns nicht I erlaubt ist. Es werde 
mit diesem An I trage versucht, den Befähigungsnach I weis zu fordern und ein
zuführen, wäh 13�1 rend doch diese Forderung des Handwerk I es bis jetzt im 
Reichstage noch keine I Erledigung gefunden habe. Es I sei unzulässig, auf diesem 
Wege I den Befähigungsnachweis in Bayern I einzuführen. Ja, meine Herren, ist 
1 es denn gefehlt, überschreitet es denn I unsere Grenzen, wenn wir in diesem 1 
Antrage bitten, es möchte bei Ver I gebung der Arbeiten nur ein Mann aus l3il ge
wählt werden, welcher den Nachweis geliefert hat, dass er imstande sei, die I Ar
beit richtig auszuführen? Ist es I denn uns auf dem Gebiete, wo uns die I Reichs
gesetzgebung gar keine Fesseln I angelegt hat, nicht erlaubt zu sagen, J es soll 
nur derjenige Akkordant I gewählt werden, der die Sache auch ver I steht und 
darüber Garantie geben I kann? Und abgesehen davon, wenn der l3sl Staat als
Arbeitgeber mit einem Ak I kordanten als Arbeitnehmer einen I Vertrag schliesst, 
vom Vertragsstandpunkte aus I wird er doch wohl gewisse Bedingung I en fest
ste!len können, welche der and I ere Kontrahent acceptiren mag I oder nicht. 

Und wenn endlich gesagt wird 1 , dass sozialpolitische Ziele I in diesem 
Antrage enthalten sei I en und diese hätten eigentlich zu !39) dem Wirkungskreise 
der Kammer, des Land I tags gar keine Beziehung, stünden in I gar keinem Zu
sammenhange, so muss I ich auch diesem gegenüber bemerk I en, dass allerdings 
ein Zusammenhang I besteht, und es wäre traurig, wenn wir I sozialpolitische 
Ziele nicht I in die Form eines Antrages kleiden I dürften in einem Fall, wo 
nebenbei, 1 wie ich bereits gezeigt habe, der fin 1401 anzielle Zusammenhang eben I falls 
gegeben ist. Ja, meine Herren, 1 wohin kämen wir denn, wenn wir, wie in I der Diskussion 
hervorgehoben I wurde, nur einen budgetmässigen, 1 finanziellen Zusammenhang 
vor I aussetzen müssten? Wohin kämen wir I denn? Denken Sie an die Berat
ungen I des Kultusetats? Da sind so grosse I geistige, kulturelle lnt�ress 14 '1 en 
Gegenstand der Diskussion und I des Antrags, die allerdings mit den Et I atstiteln 
eine eigentliche Ver I bindung nicht haben. 

Also, meine Herr I en, ich glaube, dass es nicht dem Verfass I ungsrecht 
entspricht, ein·e solche Entscheid I ung, wie geschehen, zu fällen. I h hab I e mich 
bis jetzt lediglich auf den Stand I punkt der Verfassung vom Jahre 18 l 18 gestellt. 
Ich könnte mich auch da 1421 rauf beziehen, dass unsere Verfass I ung seit dem
Jahre 1818 fort I geschritten ist, dass sie sich weiter aus I gestaltet hat, dass die 
Rechte des· Land I tags in grossem Masse erweitert, dass I der Wirkungskreis des 
Landtags bedeutend I vergrössert wurde und mit ihm auch das I Petitionsrecht 
des Landtags eine I Erweiterung erfahren hat. Ich er I innere Sie an die Gesetze 
vom 1431 Jahre 1848, an das Init I iativgesetz, an das Gesetz üb I er die Verant
wortlichkeit der Minist I er, an die Gesetze vom Jahre 1 l 852, an das Gesetz über 
den I Geschäftsgang des Landtags u. s. w 1- Aber ich brauche nicht weiter dar
zu l legen, wie sich seither das Petiti I onsrecht des Landtags entwickelt hat, weil 1 
ich auf dem Boden der Verfassung vom 1441 Jahre 1818 in den Bestimm I ungen 
der §§ 19 und 1 1 bis 18 Titel VII der Verfass I ungsurkunde eine ausreichende I 
rechtliche Grundlage habe, welche I die Meinung rechtfertigt, die ich aus
ge I sprochen habe. 

Meine Herren! Sehen I wir einen Augenblick den Besitzstand I in Bezug 
auf das Petitionsrecht I näher an. Dieser Besitzstand muss sich ja 1401 selbst
verständlich, wenn er ein rechtlich I er sein soll, auf die Verfassung gründen I; 
denn das geben wir Juristen ja zu 1, dass auf dem Wege der Gewohnheit, der 1 
Uebung, der Verjährung und der Ersitz I ung Kronrechte nicht geschmälert und 
die I Rechte des Landtags nicht erweitert werd I en können. Aber, meine Herren, 
auf l dem obigen Rechtsboden fussend, hab I en wir seit Jahren eine grosse An-
1461 zahl von Bitten, von Wünschen und von An I trägen gestellt, und wenn ich 



allein an I die letzten zwanzig Jahre, wo ich die I Ehre habe, hier im Hause zu 
sein 1 , mich zurückerinnere, so ist das eine recht grosse Zahl, und stets, meine 
1 Herren, hat die Staatsregierung all' dies I en Anträgen und Wünschen gegen
üb I er sich dahin geäussert, sie sei be I reit, in die Diskussion einzutret l.i.71 en; sie
ist in die Diskussion ein I getreten, sie hat mit uns sich berat I en, hat uns ihre 
Aufklärungen ge I geben und sich bereit erklärt, unser I en Wünschen soweit als 
möglich nachzu I kommen. Niemals wurde bei Stellung dies I er Anträge und 
Wünsche von Seite I der k. Staatsregierung der I Einwand erhoben, die Kammer 
sei nicht I zu-tändig; ich erinnere mich nur 1481 eines einzigen Falles ausser dem 1 

vom Jahre 1885, den ich be I reits erwähnt habe, welcher auf ganz and I erem Ge
biete lag. Wir hatten vor I z�ei Jahren, glaube ich, den Antrag der I äussersten 
Linken vor uns, der sich da I mit befasste, die k. Staats J regierung zu bitten, im 
Bundesrat I e darauf zu dringen, dass die Diktat I ur in Elsass-Lothringen auf
gehob 1491 en werde. Wir selbst haben damals er I klärt in der Majorität, dass wir
ein I e Kompetenz des Landtags in dieser I Beziehung nicht anerkennen. Ausser 1 
diesem Falle und dem vorerwähnten I vom Jahre 1885 erinner I e ich wenigstens 
mich keines Falles I und niemals hat die Staatsregierung bei I Stellung unserer 
Anträge die Un I zuständigkeit akkusiert. Ja, meine 1"01 Herren, wenn ich mich
ganz kurz nur auf ein I paar Beispiele verlegen will, um sie I Ihnen vorzutragen, 
so sage ich 1: Wir haben beim Finanzministeri I um den Antrag gestellt, es möchte 
bei I der Verwertung der Forstprodukte nach I den und den Richtungen verfahren 
werd I en, es möchte im Submissionsweg I e so und so gehalten werden, es 1 

möchten Privatversteigerungen an l1>1f geordnet werden; wir haben bei dem I selben 
Ministerium in einer I anderen Angelegenheit, des Hot I bräuhauses, gebeten, es 
möchte im I Hofbräuhause bei Bereitung des Bier I es · nur bayerischer Hopfen 
und bay I erische Gerste verwendet werden ; wir haben beim Ministerium des 1 

Aeussern den Antrag gestellt, es möchten I die Dienstesvorschriften der Eisen
bahn 1°21 bediensteten und die Urlaubsverhält I nisse einer näheren Prüfung und 1 
einer Entscheidung in einer gewiss I en Richtung unterzogen werden. 

Es I ist wohl genug, es dürfte zu weit führ I en, Ihnen all das aufzuzählen, 
was I geschehen ist, und alle diese An I träge sind an die Kammer der Reichsrät I e 
hinaufgekommen, und bei allen I diesen Anträgen, die nicht um eine 1°�1 Linie sich 
inbezug auf die Zu I ständigkeit von dem konkreten vom l f 4. Januar unterscheiden, 
hat die I Reichsratskammer niemals die Zuständig I keit beanstandet. 

Meine Herren! Wir I haben den Antrag gestellt, es möchte I den Bediensteten 
des Staates und den I Beamten des Staates unbeschadet I des Dienstes die Sonn
tagsruhe gewährt I werden und ihnen Gelegenheit ge P•t geben werden, dem Gottes
dienst beizu I wohnen. Dieser Antrag hat allerdings I gar keine budgetmässige Be
zieh : ung. Auch dieser wurde angenommen I und nun bitte ich Sie, meine Herren 1, 
d, h. ich möchte gewisse ander I e Herren, die hohen Herren der erst I en Kammer, 
darauf verweisen, sie soll l en sich einmal die Landtagsabschiede I ansehen! Ich 
habe hier den letzten 1501 Landtagsabschied vom 10. Juni l J 899 vor mir. In einer
ganzen I Reihe von Paragraphen ist auf die I Wünsche und auf die Anträge der 
Kamm I er Bescheid erlassen worden und er I hätte nicht erlassen werden können 1, 
wenn nicht zu allen diesen Anträgen 1, worüber der Landtagsabschied sich ausl spricht. 
die Kammer der Reichsräte ihre I Zustimmung gegeben hätte. 

Und nun lfi61 komme ich noch dahin, einige klein I e Vorwürfe zu erheben. 
Ich muss I den Vorwurf des unlösbaren Wider I spruches erheben und ich 

brauche den I selben, wenn ich bezug nehme auf das 1 , was ich zuletzt gesagt habe, 
kaum mehr I weiter zu beweisen. Ja, meine Herr I en, der Widerspruch ist umso 
drastisch I er, als die Kammer der Reichsräte an I demselben Tage, in derselben 
Sitz 1571 ung, ja ich möchte sagen, in demselb I en Athem einen Antrag von uns
sach f Iich verbeschieden hat, welcher die Norm I en für die amtlichen Preisnotier
ung I en beim Verkauf von Getreide und Schlacht I vieh zum Gegenstand hatte. Nun 
möchte I ich den sehen, der mir nachweisen könnte 1, dass dieser Antrag etwas 
ander I es ist inbezug auf Ueberschreitung I der Kompetenz, als der Antrag, der 
zum f°81 Schutze des Handwerkes von uns gestellt J worden ist. 

Es ist ja in allen Par fjp.menten und in allen Ländern, wo I die Verfassung 
eingeführt worden ist, 1 beson�ers in den ersten Zeiten viel I es an Differenzen her
vorgetret I en über die Rechte der Volksvertret I ung gegenüber den Rechten des 
Thron I es. Aber es hat sich da immer nur I gehandelt, dass die Regierung be
stritt 1591, was ihr genommen werden wollte, und I die Landesvertretung festhielt,
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was man I ihr nehmen wollte. Jede Partei, wenn ! ich mich so ausdrücken darf, 
die Staatsreg I ierung sowohl wie die Volksvertretung [ , hat in diesem Streite sich 
bemüht, das I durchzufechten, was sie besitzt oder [ erlangen will. Dass aber, 
meine Her Iren, die Kammer eines Landtags, ohne [ dass die Staatsregierung die 
Zuständig 1611 keit akkusiert, aus sich selbst her4us und I gegen sich ihre Kom
petenz beschneid I et, das wird noch nicht dagewesen sein [. 

Nun glaube ich das, was ich in Bezug I auf unsere Stellung ausgesprochen 1 
habe, zusammenfassen zu dürfen I in den Satz : Die Kammer der Reichsräte hat 
durch ihren Beschluss vom 14. Januar ds. Js. einen rechtlich un [ haltbaren Be
schluss gefasst und einen I grossen politischen Fehler begang [ en. Man hört ja 
hie und da Stimmen drauss I en im Volke und in der Presse, wel [ ehe der Kammer 
der Reichsräte nichts wen I iger als günstig sind. Ich muss es von I meinem 
verfassungstreuen Standpunkte I aus tief beklagen, wenn solchen Stimmung I en 
durch die Reichsratskammer selbst neue I Nahrung zugeführt wi.irde. Mögen 
dies I e Herren auch den Rechtssatz bedenken 1621, welcher niedergelegt ist in der 
Rechts [ wissenschaft und auch anerkannt ist aus I drücklich vom Staatsrechtslehrer 
von Seydel [: Im Zweifel muss man f ü r  die Krorirechte I entscheiden, wenn es 
sich um deren Be [ schränkung handelt, im Zweifel muss man f ü r  I die Landtags
rechte entscheiden, wenn ein I e Beschränkung der Krone dadurch I nicht herbei
geführt wird. Die Herren hatten [ ja Zweifel, das geht aus ·'er ganzen Dis r•31-
kussion, wie sie uns gedruckt vorliegt 1, hervor. Sie mussten diesem Zweifel, 
wenn I er begründet erschien, denjenigen I Erfolg geben, welcher durch diesen 
Rechts I satz ausgedrückt ist: ,, Im Zweifel f ü r  uns.'' 1 

Meine Herren! Ich schliesse mit dem Wunsch I e, die hohen Herren der 
ersten Kamm [ er möchten von unserer Stellungnahm I e Kenntnis zu nehmen sich 
herbeilass [ en und diese Stellungnahme in Er 1681 wägung ziehen, und sie möchten
auch in I den Kreis ihrer Erwägung einbezieh I en, dass wir in unserem Saal und 
in I unseren Ausschüssen die Last und Hitze I des Tages und der Arbeit mehr 
als sie I zu tragen haben, dass wir uns dieser I Arbeit gerne unterziehen zum 
Wohl I e des Volkes, dass wir aber keines I Zolles Breite von unserem Arbeits I feld 
preisgeben. (Lebhafter Beifall.) [6499_]

Rede des Reichskanzlers Grafen von Bülow. 

Aus den Schlussausführungen des Abge [ ordneten von Vollmar schien mir 
die Ten 1 <lenz zu sprechen, dem Kaiser und der Mon [ archie eine antisoziale 1 
Tendenz zu imputieren. Diese Auf [ fassung ist wissenschaftlich wie psycho l logisch 
gleich unbegründet. Wie wir al [ le wissen, ist die soziale Ge I sctzgebung in 
Deutschland durch Kaiser Wil [ heim I. ins Leben gerufen 111 worden. Die Mon
archie in Deutschland hat [ tatsächlich für die arbeitenden Klas I sen mehr getan, 
als bisher in irgend I einem anderen Lande geschehen ist. 1 (Sehr richtig! rechts 
und im Zentrum.) Vor ei I nigen Wochen befand sich in Berlin I eine Deputation 
der engli [ sehen Friendly-Gesellschaften , um unse Ire Versicherungsgesetzgebung 
zu I studieren. Bei der Verabschiedung die PI ser Deputation hielt ihr Führer 1 

eine Abschiedsrede, in der er un I ter Bezugnahme auf die Botschaft vom [ 17. No
vember 1881 wörtlich sagte: ,,Selbst I wenn die Namen eines Cäsar und Na 1-
poleon längst verklungen sein werden, 1 so wird dieses deutsche Kaiserwort 
e [ wig fortleben! Es wird noch in den fern I sten Jahrhunderten das herzbewegen I de 
und andauernde Gedächtnis an 131 den grossen deutschen Kaiser erhalten, 1 der 
die Worte seiner an den Reichstag I gerichteten Botschaft nicht nur ausge: sprochen, 
sondern auch kraftvoll in die Tat I umgesetzt hat!" (Beifall.) So urteilt das 1 
Ausland über das. was die Monarchie I in Deutschland geleistet hat für die so [
ziale Frage. Es ist unbestreit I bar, dass die Gesctzgebu-ng zum Wohle I der ar
beitenden Klassen in keinem 141 Lande so entwickelt ist, wie bei uns. ; (Zustimm
ung rechts und im Zentrum. Zuru I fe bei den Sozialdemokraten: [ Na! Na!) Die 
grossartige Schöpfung un I sercr Arbeiterversiche».,µng steht [ bis jetzt einzig in 
der Welt da. Wo fin Iden Sie in Frankreich oder Belgien [ oder Holland, England 
oder Ame I rika Gesetze , Massnahmen und Ein [ richtungen zum Schutze der Ar
beiter 161 wie bei uns? Wenn Sie das bestreiten soll [ ten , so möchte ich Ihnen 
aus einem I Bericht unseres Botschafters in Pa [ ris eine Stelle vorlesen über 1 
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eine Unterredung , die er gehabt I hat mit dem früheren ganz ausgezeich I neten 
Minister der öffentlichen I Arbeiten, Millerand. Millerand ist I ein intimer Freund 
des grossen Redners i und hervorragenden Politikers löl Jaures. (Zustimmung des 
Abgeordne I tcn von Vollmar). Ich freue mich, dass Herr I von Vollmar mir zu-

• stimmt. Millerand be ! merkte, dass, da die Frage der Alters I versicherung für die
Bergarbeiter I ge!'ade jetzt wieder auf der Tages I ordnung stehe, seine Bemüh
ungen I darauf gerichtet seien , einen ähn l lichen Zustand zu schaffen, wie wir 
ihn I durch die Hochherzigkeit und \i\Teitsicht des PI Kaisers bei uns in Deutsch
land gefunden I haben (Hört! hört! rechts und im Zentrum) ei I nen Zustand hu
manitärer Behand l lung der arbeitsunfähig Geworde I nen. Deutschland habe viel
mehr dafür ge I tan, als es in Frankreich bis jetzt der Fall I gewesen sei. Man
müsse die drohen I de Gefahr de,; Streikes beseitigen, 1 aber nicht sie fördern.
Dies sei nur mög l lich , wenn den wirklich gerechtfertigten 181 Forderungen der
Arbeiter Rechnung I getragen werde. Vielleicht interes I siert es Sie noch, aus dem
Bericht unse I res Botschafters zu hören, dass dieser I aus der Unterhaltung mit
Millerand I den Eindruck einer sehr ruhigen und I würdigen Persönlichkeit emp
fangen I hube , die entfernt sei von jeder Po I se und der es nur um sachliche
In I teressen zu tun ist. Es heisst weiter llll in dem Bericht: Nach den früheren
Schil I derungen in der Presse hatte ich I mir ein ganz anderes Bild von ihm ge \
macht. Er verfolgt energisch die Hebung I der unteren Klassen, wozu die Bour 1-
geoisie nicht allzu geneigt ist. (Zuruf I bei den Sozialdemokraten: Wie I bei uns!)
Dieser Zuruf frappiert mich wirk I Iich, es ist wirklich dasselbe, was der I Kaiser
an den Rand dieses Berichtes ge 1101 schrieben hat. (Grosse Heiterkeit.) Ich wer I de
Ihnen nachher diesen Bericht ü I hergeben. Sie werden daraus erse I hen, dass an
dieser Stelle der Kaiser I vor einem Jahr geschrieben hat: Richtig I und das über
all! Millerand ist a I ber weit entfernt, die Staatsgewalt zu er I schüttern. Ich
wünsche auch Ihnen (zu den I Sozialdemokr:üen gewandt) ei I nen Millerand. Die
deutsche Arbeiter 111 1 versicherung bildet ein zusammen I hängendes Ganzes. An
derswo beschränkt I man sich darauf einzelne Zweige un I serer Sozialversicherung 
zu I realisieren. Ebenso unbe I streitbar ist es, dass die Sozialge I setzgebung mit
Allem, was sie Gutes I und Grosses mit sich gebracht hat, zurück I zuführen ist
auf die gemeinsame I Arbeit der deutschen Fürsten und dieses 1121 Hauses. Was 
Sie (zu den Sozial de I mokraten gewendet) betrifft. so ha I ben Sie ja gegen die 
Arbeiterge I setze gestimmt und auch das allgemei I ne gleiche Wahlrecht, welches
anzuta I sten nirgendwo irgendwelche Tendenz I besteht, ist Ihnen von der Mon
archie / gewährt worden und zwar freiwillig. (Wi I clerspruch bei den Sozialdemo
kra I ten.) Der Kaiser ist davon durchdrungen, 1181 dass es Aufgabe des Staates ist,
die I schi.itzende, stützende und helfende I Hand über alle wirtschaftlich Schwa
chen I zu halten. Auf diese eine Fürsor I ge hat nach seiner Ansicht allerdings 1 

jeder wirtschaftlich bedrängte Stand An I spruch und nicht nur der Arbeiter der
In I dustrie, sondern auch die Landwirtschaft. (Zu I rufe links: Der Bauer ist auch
ein Mensch I sozusagen!) Aber der Kaiser ist 11"1 auch davon durchdrungen, dass
die Monar I chie, die im Anfange des vorigen I Jahrhunderts den Uebergang ge
funden I hat von dem alten zu dem neuen Staats I wesen, auch heute stark und
einsichtig I genug ist, um diejenigen Uebelj stände und Misstände, welche neben 1 

vielen Lichtseiten, die die moderne I Entwickelung der Dinge mit sich ge I bracht 
hat, wie in allen fortgeschritten l 1f>I en Ländern zu mildern und soweit zu I be
seitigen, wie es möglich ist auf I dieser unvollkommenen Erde. . Wäh I rend sich
im vorigen Jahrhundert das I deutsche Bürgertum, . der Gebildete, 1 der Gelehrte
und dann der Arbeiter 

I 
zu Macht und Ansehen emporgeschwun I gen hat, so ist

es die Ansicht des Kai sers und der verbündeten Regierun ! gen, dass die Auf
gabe unseres Jahr 1161 hunderts der Ausbau der sozialen I Gesetzgebung ist. Der 
Kaiser ist auch I davon durchdrungen, dass der Arbeiter I gleichberechtigt sein 
soll mit den ande Iren Ständen und Klassen und dass diese I Gleichberechtigung 
ihren gesetzge I berischcn Ausdruck finden soll (Zuruf j bei den Sozialdemokraten: 
Zucht I hausvorlage !), und wenn die Arbeiter I sich veranlasst finden sollten zu
Kund 1171 gebungen - ich spreche natürlich nicht I von irgend einer speziellen
Kund I gebung, in meinen Augen haben nur I solche Kundgebungen Wert , die 
aus dem I freien unbeeinflussten Willen der I Arbeiter hervorgehen -, so begrüs I se
ich solche Kundgebungen gern; sie I sind ein Zeichen dafür, dass ein grosser 1 
Teil der Arbeiter treu zu Kaiser und I Reich steht; aber von Kundgebungen,
die f181 unter dem Druck oder unter fremden I Einfluss hervorgerufen sind, halte 1 
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ich nichts (Zuruf bei den Sozialde I mokraten: Breslau!). Herr von Vollmar hat 1 
ferner von bonapartistischen Ten 1 <lenzen gesprochen. Mir ist kein einzi I ger Fall 
bekannt, wo der Kaiser sich in I Widerspruch gesetzt hätte mit den Be I stimm
ungen der Reichsverfassung. Was soll I dieses ganze Gerede von A.bso 1 91 lutis-

. mus, Bonapartismus und Cä I sarismus etc.? Nennen Sie I mir doch einen einzigen. 
Fall, wo die I verfassungsmässigen Rechte des deut I sehen Volkes durch den 
Kaiser, die deutschen I Fürsten oder einen Minister ir I gendwie missachtet worden 
wären. (Zu I ruf bei den Sozialdemokraten: 1 Swinemünde!) Wenn sich bei uns 
ein Par I teiregiment etablierte, dann könn P01te es sich unter mehr oder weni I ger 
absolutistichen Tendenzen I etablieren , und ich kenne auch bei I uns, auch in 
Ihren Reihen manchen mehr I oder weniger absolutistisch I angelegten Partei
führer. aber I absolutistisch angelegte F ür I sten und Minister sind mir in Deutsch
land I nicht bekannt. (Gelächter bei den Sozi I aldemokratenl. Das deutsche Volk 
will Pli gar keinen Schattenkaiser, sondern ei I nen Kaiser von Fleisch und Blut. 
Was aber I den Reichskanzler angeht, so wiederho j le ich, dass ein Reichskanzler, 
der diesen I Namen verdient, der ein Mann und nicht ein I altes Weib ist, nicht 
gegen seine Ue I berzeugung handelt. Die erste Eigen I schaft eines Reichskanzlers 
ist, zu unter I scheiden zwischen den grossen politi I sehen Fragen und zwischen An
gelegen pi l heiten von nicht zu grosser Bedeutung. 1 Der Reichskanzler nimmt eben
sowenig I bei einem geringen Anlass seine I Entlassung, wie Jema.nd aus einer Par I tei 
austritt, der a"nderer Meinung ist, 1 als der Leiter seiner Partei, aber I nur ein 
ausführendes Organ, ein In I strument ist der Reichskanzler nicht, das wür I de 
weder den Interessen des deut I sehen Volkes entsprechen, noch den Wünschen 12'lf. 
Sr. Majestät. Der Kaiser verträgt I sehr gut einen Widerspruch. Er will gar 1 
keinen Reichskanzler, der ihm nicht unter J Umständen widersprechen könnte. 1 
Nie I mand ist so wenig voreingenommen I wie der Kaiser. Ich kann Ihnen mit
tei f len, dass beim Bundesrate ein Antrag I des Reichskanzlers eingebracht werden 
wird, 1 der eine Abänderung des Wahlreg- j lemerrts für die Reichstagswahlen in 
dem Sin 1241 ne vorschlägt, dass in Zukunft die Benu I tzung von Umschlägen für
die Stimmzettel I und die Einrichtung von Isolirräu I men in der Art obligatorisch 
ge I macht we rden soll, dass die Stimmabgabe I des einzelnen Wählers von Dritten 
nicht I beobachtet werden kann. (Hört! Hört!) Zur I Einführung dieser Bestimm
ung bedarf I es keiner Aenderung des Wahlgese I tzes, sondern es genügt dazu 
eine 12°1 entsprechende Ergännzung des Wahlreg j lements. Sobald der Bundesrat 
sich damit I einverstanden erklärt hat, wird Ihre I Zustimmung zu derselben erbeten 1 
werden, damit schon bei den Neuwahlen I davon Gebrauch gemacht werden kann. 
(Leb I hafter Beifall.) 

Was unsere Bezieh I ungen zu Frankreich betrifft, so bin ich I davon durch
drungen, dass die ruhige I und friedliche Entwickelung zwischen 1261 Deutsch
land und Frankreich den Interessen I des Wohles beider Länder entspricht und 1 
dass es eine Anzahl von Fragen gibt, 1 wo beide Länder Hand in Hand gehen 1 
können. lch werde meinerseits auch fer I nerhin auf das sorgsamste unsere I Be
ziehungen zu Frankreich pflegen. Was I die venezolanische Angel legenheit 
betrifft, so darf ich mich hinsieht j lich der Zwecke unseres Vorgehens 1271
beziehen auf die vorgelegte Denk I schrift. Unsere in voller Gemeinsam I keit mit 
England und Italien ein 1· genommene Haltung· hat bis jetzt da I hin geführt, dass 
der Präsident von Ve I nezuela die Forderungen der I drei Mächte im Prinzip an
erkannt hat. 1 Ebenso hat er sich mit den von den I drei Mächten aufgestellten 
Vorbedin I gungen für die Ueberweisung unse P11 rer Streitfrage an das Haager 
Schiedsge I riebt einverstanden erklärt. Es sollen I demgemäss in Washington dip
ploma I tische Konferenzen das Nähere I bestimmen. Unser Bestreben geht da 1-
hin, die bewaffnete Aktion so I bald als möglich zum Abschluss zu bring I eo. Die 
über die Küste von Venezu I ela von den drei Mächten verhängte I Blokade wird 
voraussichtlich aufge f291 hoben werden, sobald die diploma I tischen Verhandlungen
in Washington I zu einem befriedigenden Abschlus I se gelangt sind. Sobald die 
Situa I tion geklärt sein wird, werde ich nicht I verfehlen, dem Hause davon Mit
tei f lung zu machen. Ich möchte besonders I betonen, dass die deutsche und die 
eng I lische Regierung in beiderseiti I ger gegenseitiger Loyalität p0f vorgegangen 
sind. Merkwürdig ist, dass I das Zusammengehen der englischen I Regierung mit 
uns im eigenen Lan I de ernsthaften Angriffen ausgesetzt I ist, denn bei der ge
meinsamen Akti I on gegen Venezuela handelt I es sich doch um eine von vorn
herein I beschränkte und genau definierte I Aktion, durch welche·den völlig gleich 1-
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artigen verletzten Interessen l 31 I der Angehörigen beider Länder I gegenüber
einem nicht gutwilli I gen Schuldner Genüge verschafft" werden I soll. Nichtsdesto
weniger hat das Vor J gehen Englands an der Seite Deutschlands I in manchen 
englischen Blättern und Re Iden Anstoss erregt und ein wildgewor I dener Poet 
von grossem Talent (Un I ruhe) hat sich sogar zu Verbalin I jurien gegen uns ver
stiegen. Die 1321 se Erscheinungen sind nur zu erklä I ren aus einer gewissen Er
bitte I rung des englischen Volkes, die wieder I um zurückzuführen ist auf die sehr 
1 heftigen Angriffe, die ein grosser I Teil der kontinentalen Presse wäh I rend des 
südafrikanischen Krieges I gegen England gerichtet hat. Wenn Herr I von Voll
mar gesagt hat, die deutsche Po l litik gegenüber dem südafri 1331 kanischen Kriege
war nicht in Ueber I einstimmung mit dem Volksempfinden, so I nehme ich gar 
keinen Anstand, auch hier I zu sagen, dass ich unsere Poli I tik zugeschnitten 
habe lediglich I nach den dauernden deutschen Interes I sen. Durch solche Volks
erregungen wird I in allen Ländern den Leitern der aus I wärtigen Politik ihre 
Aufga I be sehr erschwert. Wenn vor 1900 Jahren der l34J gute alte Horaz gesagt
hat: ,.Quid I quid delirant reges, plectuntur AI chivi", so liegt die Sache heute e I her 
umgekehrt. Heute sind es meistens I die Achivi, die das Unheil anrieb I ten. Die 
Könige und Staatsminister I haben dann die Pflicht, mit Besonnenheit I und kaltem 
Blut und ruhiger Ueber J legung zu verfahren, wenn sich die A 1-chivi ihren Leiden
schaften über pr,I lassen. Deshalb freue ich mich, sagen I zu können, dass in 
den Beziehungen I zwischen den Monarchen und den Kabi I netten von Berlin und 
London zu ein I ander keine Aenderung eingetre / ten ist, und ich hoffe, dass mit 
der Zeit I sich auch die öffentliche Meinung hü I ben und drüben wieder beherr
schen las I sen wird von dem Gedanken: wenn auch je/ de der beiden Mächte in 
den Welthän 1361 dein für sich allein fertig werden kann, / so dass keine der an
dern nachzulau I fen braucht, so sind sie doch durch viele und / schwerwiegende 
Interessen darauf I hingewiesen, sich in Frieden· und Freund I schaft zu vertragen. 
Es gibt eine Rei J he von Punkten, wo beide ohne je I de Gefahr ·für sich selbst 
und den Weltfrie Iden auf einer Linie sich bewe j gen können. (Bewegung). (3696) 

Rede des Abgeordneten Frank. 
Meine Herren! Der Herr Referent hat / eben gesagt, dass im Finanzaus

schus I se gelegentlich der Behandlung des I uns heute beschäftigenden Gegen 1-
standes auch eine formell-rechtliche I Frage, wie er sie genannt hat - ich möch I te 
ihr eine grössere Bedeutung I beilegen -, aufgerollt worden ist, wel I ehe dort 
dadurch vorerst aus der Welt ge I schafft wurde, dass man erklätre, es sol 111 le 
durch die Nichtweiterbehandlung im I Finanzausschusse ein Präjudiz für I fernere 
Zeiten nicht geschaffen wer I den. Meine Herren I Diese Frage hat I die Kammer 
nicht zum ersten Male, son I dem schon öfter beschäftigt und ist bis I her nie zum 
Austrag gebracht worden; sie I ist aber so wichtig, dass ich glaube, 1 dass sie 
nicht .auf ewig in suspenso I gelassen werden kann; sie ist - ich wer 121 de sie 
dann präzisieren - nach meinem I Gefühl wichtiger als diejenige 1 , welche in 
den vierziger Jahren zu I dem Verfässungskonflikt und dann zum Ver I fassungs
verständnis im Jahre 1843 ge I führt hat. Dort hat es sich lediglich um I das 
Budgetrecht des Landtags gehandelt 1, darum insbesondere. ob über I die Erübrig
ungen die Regierung I ohne Zustimmung des Landtags verfü 131 gen könne oder 
nicht; hier aber han I delt es sich um das Gesetzgebungsrecht I des Landtags selbst. 
Die Frage ist in Kür I ze die, ob die Möglichkeit von Gesamt I beschlüssen über 
Teile eines Ge I setzesvorschlages unter allen Um I ständen ausgeschlossen sei, 
denn die kö \ nigliche Staatsregierung stellt den Satz I auf, dass ein Gesetzentwurf 
nur dann zur\ Sanktion kommen könne, wenn beide 141 Kammern über alle Punkte
einig I geworden, ohne Unterscheidung zwi I sehen organischen und Kreditgese I tzen, 
ja sie hält sogar aus formalen I Gründen einen Gesamtbeschluss schon dann I als 
nicht gegeben, wenn die eine Kam I mer bei Beratung der Rückäusserung der 
anderen auf ihrem früheren ) Beschlusse beharrt. Diese Theorie I der königlichen 
Staatsregierung hat 1°1 also zunächst eine rein geschäftsord I nungsmässig-formale, 
dann aber ei I ne materiell-rechtliche Seite 1-

In der Sitzung der Kammer der Reichsrä I te vom 1. Juli 1902 hat Seine 
Excel ! lenz der Herr Ministerpräsident die I Frage nach der !11ateriell-rechtli I chen 
Seite damit begründet, dass er I sagte : ,, Bei einem Kreditgesetz gilt I der näm-
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liehe Grundsatz wie bei jedem 161 anderen Gesetz, dass, wenn eine Ver [ einbarung
der Kammern nicht über sämt l liche Punkte zustande kommt, dann das / Gesetz 
als gefallen zu betrachten I sei." Die formell-rechtliche Begründung I im Jahre 1894 
und auch heuer wieder I im Finanzausschusse hat folgender I massen gelautet: 
Bei Nichteinigung I über eine einzelne Bestimmung I des Gesetzes ist das ganze 
Gesetz 171 als gefallen zu betrachten, weil nach I der bisherigen Praxis als kon
sta I tiert gelte, dass eine Einigung nicht I zustande gekommen sei, wenn ein 
Ge I setz in derjenigen Fassung der an I deren Kammer wieder zukomme, in 1 
welcher es ihr bereits zur Beschlussfas I sung vorgelegen hat." 

Meine Herren!· I Ich wende mich zunächst zur geschäftsord / nungsmässigen 
Begründung der Anschau 181 ung der königlichen Staatsregierung, / die heuer nicht 
mehr wie früher als ei I ne offene Frage, nicht als rati I o dubitandi bezeichnet 
worden I ist, sondern als feststehende geklär I te Meinung, und auch nicht mehr 
wie früher I als persönliche des Herrn Minister I präsidenten, sondern als An
schauung I des Gesamtministeriums. 

Für die I Begründung aus dem geschäftsordnungsmäs l!ll sigen Gesichtspunkt 
hat Seine Exzel i lenz der Herr Ministerpräsident ei I ne bestehende Praxis in dem 
o I ben bemerkten Sinn angegeben. Jyiei I ne Herren! Damit kann natürlich nur / 
die Praxis der Direktorien be I ziehungsweise der Kammern gemeint sein /, denn 
die Kammern sind die verfassungsmäs I sig berufenen Organe, welche I den Ge
setzesinhalt festzustellen 1101 haben, der dann der Sanktion der Kro I ne unter-
br.eitet werden soll. Sie ha I ben deshalb darüber zu entscheiden 1 , welchen
Gesetzesinhalt sie dem Ge I setzesvorschlag gegeben haben wol J len. Wenn daher 
Seine Exzellenz der I Herr Ministerpräsident in der Fi I nanzausschussitzung vom 
9. Februar 1 1894 die von ihm gestellte Fr�ge, wer ' denn dann gegebenen Falles 
darü 1111 ber zu entscheiden habe, ob ein Ge I setz zur Sanktion gebracht werden
�ol l le, etwa mit dem Nachsatz, ,,die könig l !iche Staatsregierung miisse darü I ber 
entscheiden, ob die Sanktion er I teilt werden solle oder nicht", die Be I antwortung 
dahin gegeben haben I wollte, dass die königliche Staatsre I gierung die Instanz 
sei, welche darü I ber zu entscheiden habe, ob ein Ge 1121 samtbeschluss vorliege 
oder nicht, so I müsste ich dem vom konstitutio I nellen Standpunkt aus wider
sprechen. Mei I ne Herren I Die Sanktion liegt auf ei I nem anderen Brette wie die 
Feststel j lung des Gesetzesinhalts. Wenn ich auch I zugebe, dass die Sanktion 
ohne I Grundangabe verweigert werden kann 1, also auch deshalb, weil die Krone 
die I verfassungsmässige Voraussetzung 1131 eines „Gesamtbeschlusses" für nicht
ge I geben erachtet, so steht doch ander I seits nach dem bayerischen Verfassungs !
recht zweifellos fest, dass die Krone die I Sanktion nicht erteilen kann, wenn die 1 
beiden Kammern die Meinung hätten, dass I kein Gesamtbeschluss zustande ge
kom j men ist. Also steht fest, das!, nicht das Mi I nisterium und auch nicht die
Krone I über das Zustandekommen des Ge 1141 setzesinhalts allein zu entscheiden 1
hat. Insoferne als der Herr Mi I nisterpräsident von einer Praxis I i.iber das Zu
standekommen von Ge I samtbeschlüssen gesprochen hat, kann nur [ die Praxis
der Kammern gemeint sein, und I da bin ich nun in der Lage, Ihnen I aus den
Verhandlungen, soweit ich sie f zurück zu verfolgen Gelegenheit I hatte, den Beweis
zu liefern, dass ei f1°1 ne ,,Praxis", wonach als konstatiert gel I te, dass eint::
Einigung nicht zustan I de gekommen sei, wenn ein Gesetz in I derjenigen Fassung 
der anderen I Kammer wieder zukomme, in welcher I es ihr bereits zur Beschluss
fassung vor I gelegen war, nicht besteht. Im Jahre 1 1873 ist ein Eisenbahngesetz
zur Be I ratung gestanden, dass schon durch mehre I re Jahre sich hingezogen 
hatte IL6f und bei dem die Strecke Donauwörth-Treucht l !ingen von der zweiten 
Kammer mehrmals I eingesetzt, von der ersten Kammer mehr 1 mals abgelehnt wor
den war. Damals hat I die Kammer der Reichsräte sowohl, wie I die Kammer der
Abgeordneten sich I nicht geweigert, den unveränderten I Gesetzentwurf nochmals
in Beratung zu I ziehen, und schliesslich ist man zu ei I ner Einigung gekommen 
und zwar durch 1171 Nachgeben der zweiten Kammer. Im Jah Ire 1879 in der
Sitzung vom 11. Novem I ber hat bei einer anderen Veran I lassung, auch bei einem
Eisenbahnge I setz, der vormalige Minister, Staats [ rat von Schlör, ebenso die Ab
geord I neten Dr. Dindorfer und Dr. 1 Russwurm und der Referent der Kammer 1 
der Abgeordneten, Crämer, ausdrück I lich erklärt, dass sie die Meinung hätten 1181,
es hindere die unveränderte I Wiederannahme des früheren Kam I merbeschlusses 
durchaus nicht eine �ei I terberatung in der Reichsratskammerl, (Schluss folgt.) 

Verantwo1·tlich: B. Lantenhammer. - Drnck '!Ion G. Schnh &i Cie., G. m. b. H., l!fünchen. 
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Rede des Abgeordneten Frank. 

(Schluss.) 

Besonders interessant ist in die [ ser Beziehung noch eine Aeusserung I des 
Abgeordneten Dr. Freiherrn / von Stauffenberg, welcher in der Finanz I ausschuss
sitzung vom 9. Februii.r / 1894 - es handelte sich wie f19I der um ein Eisenbahn
gesetz - ausqrück / lieh unter Berufung auf seine Pra I xis als Kammerpräsident 
mehrerer / Fälle - leider hat er sie nicht näher I bezeichnet - Erwähnung 
getan hat, wo / nach die Reichsratskammer unveränder I te Beschlüsse der Abge-. 
ordneten/ kammer und zwar mit einer. sehr erreg I ten Korrespondenz zur Weiter
bera / tung reklamierte, welche er, von der F01 Anschauung ausgehend, die heute 
die / königliche Staatsregierung vertritt, 1 nicht mehr an die Reichsratskammer 
hatte / hinaufgehen lassen. Ich glaube des I halb, dass man von einer Praxis der 
Kam [ mern nicht sprechen könne im Sinne der I ministeriellen Auffassung. 

Der / Abgeordnete Henle ist der heu I tigen Auffassung des Gesamt
mini / steriums am weitesten entgegen 12 1 1 gekommen in der Sitzung vom 11. / No
vember 1879; aber auch I er hat nur erklärt, dass er die Meinung / habe, dass 
mangels einer gesetzli I chen oder geschäftsordnungsmässigen I Bestimmung die 
beiden Kammern das Recht / hätten, aber nicht die Pflicht, in die Wie [ derberatung 
eines unveränder I ten Gesetzvvorschlags einzutreten. 

Mei / ne Herren! Für die Beurteilung die 1221 ser rein formellen Geschäfts
ordnungsfra / ge kommt nach meinem Gefühl aber auch I noch wesentlich in 
Betracht die inne / re Bedeutung, welche die Beschlüsse I der beiden Kammern 
haben. Haben die / Herren der ersten Kammer dadurch, dass I sie das Postulat, 
das wir heute ver/ handeln, wieder einsetzten, nur zum Aus I druck bringen wollen, 
dass sie diese Po / sition für notwendig halten und 1231 deshalb sie in das Gesetz
hineinbrin / gen wollen, oder haben sie damit I zum Ausdruck bringen wollen, 
dass sie oh [ ne diese Position auch die an I deren Positionen nicht Gesetz / werden 
lassen wollen? Meine Herren! 1 Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glau / be, 
wenn wir die Herren Reichsräte fra I gen könnten, ob sie, vor die Entscheidung [ 
gestellt, dass, wenn auf dem Postulat be ]241 standen würde, auch die sämtlichen
an [ deren Positionen nicht Gesetz I werden, von denen der Herr Minister / prä
sident mit Recht gesagt hat, dass sie I sehr grosse Interessen des weiten [ Landes 
berühren, ob sie nicht sämtli I ehe sagen würden, so ist unser Be [ schluss nicht 
zu verstehen; darum müssen I sie darüber erst noch gefragt werden. / Man 
würde, glaube ich, gegen den Sinn f25l unserer Verfassung verstossen, wenn I man 
das im Interesse des ganzen I Landes liegende Zustandekommen [ eines Gesamt
beschlusses aus diesem I vom Ministerium geltend gemach / ten, rein · geschäfts
ordnungsmässigen Ge I sichtspunkt verhindern wollte. 

Wenn auch im I Finanzausschusse heuer Seine Ex I zellenz sich nur auf 
diesen formell-recht [ liehen Standpunkt wieder gestellt hat, so 1261 halte ich doch
die materiell-recht/ liehe Begründung, die er im Reichsrat I der Anschauung des 
Gesamtministe / riums gegeben hat, für die wichti I gere. Dort ist gesagt worden, 
wenn ei / ne Einigung der Kammern nicht über I sämtliche Bestimmungen des 
Geset [ zes zustande komme, dann sei das Ge I setz gefallen, gleichviel, welches 
Gesetz I es sei, d. h. ob ein sogenanntes 12•1 organisches oder ein Kreditge I setz. 

Nur nebenbei will ich. zunächst be I merken, dass eine Vereinigung ü / ber 
sämtliche Bestimmungen eines I Gesetzesvorschlages nicht I zustande kommt und 
doch ein „Gesamtbe I schluss" erreicht wird, dann nämlich, wenn beide I Kammern 
über Modifikatio I nen des Gesetzesvorschlages sich ei / nigen; dann kommt zwar 
nicht Uebereinstim 1281 mung über den Gesetzesvorschlag, wohl I aber ein „Gesamt-
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beschlus zustande. 1 Diese Unterscheidung zwischen Gesetz, 1 Gesetzentwurf und 
Gesetzesvorschlag I halte ich deshalb für wichtig, weil sie I das Verständnis der 
Frage zweifellos I erleichtert. Mit dieser Einschränkung stim I me ich Seydel, der 
in seinem II. 1 Band Seite 326 den scheinbar voll J ständig für die ministerielle 1191 
Auffassung sprechenden Satz aufstellt, dass I ein Gesetzentwurf im Verhältnisse 1 
der Kammern unter sich, wie im Verhält I nisse der Kammern zur Krone als ein 1 

einheitliches Ganze zu erachten I sei, vollständig bei, Denn dort handelt Sey I del 
lediglich von der Sanktion und I die Sanktion setzt einen von den ver I fassungs
mäs\ig berufenen Orga I nen bereits festgestellten Gesetzes 13°1 in halt, welcher 
„Gesetzentwurf"' im en I geren Sinn ist, voraus, welcher eben I durch die Sanktion 
Gesetz werden soll. 1 Demnach scheint mir d.ieser Satz Seydels für I die Auffassung 
des Gcsamtministe I riums nicht .beweisend. allerdings auch I nicht geeignet, die 
Lösung unserer I Frage hebeizuführen. Diese hal I te ich nur möglich, wenn man 
unterschei J det zwischen einem Gesetz, welches ein 13 11 organisches Ganze dar
stellt, und ei I nem Gesetze, welches.in der rein zu I fälligen Form des Gesetzes 
eine J Reihe von selbständigen Gegenstän I den, die in ebensovielen Einzel I gesetzen 
präsentiert werden könnten, 1 zusammenfasst. Im ersteren Falle I bin ich selbst
verständlich mit der Auffas I sung der königlichen Staatsregierung I einverstanden, 

. dass ein Gesetz nur zu 1311 stanJe kommt, wenn über sämtliche Be I stimmungen 
eines organischen Ge I setz es ein Gesamtbeschluss erzielt wird; 1 im letzteren Falle 
halte ich dies I für unzutreffend, ja gt>radezu I für untunlich. 

Meine Herren! Mit der I Motivierung in der Reichsratskammer I hat sich 
die königliche Staatsrcgier I ung in dieser Beziehung allerdings I auf einen schroff 
ablehnenden Standpunkt 13'11 gestellt und hat gesagt, zwischen Gesetz I und Gesetz 
sei kein Unterschied. Auf wel I ehe gesetzliche Bestimmungen sich I die königliche 
Staatsregierung da I bei gestützt hat, das hat sie nicht gesagt. 1 Ich werde wohl 
nicht fehl gehen, wenn ich I annehme, dass sie dabei an den Pa I ragraphen 2 
des Titel VII der Ver I fassungsurkunde denkt, wo allerdings I der Ausdruck 
,,Gesetz" ohne Unterscheid 1341 ung vorkommt, weshalb sich die königli I ehe Staats
regierung mit einigem Recht I auf den alten Rechtssatz berufen lcann: 1 ubi lex 
non distinguit, nec nostrum I est, distinguere. foh glaube a I her doch beweisen 
zu können, dass wir I zu dieser Unterscheidung berechtigt I sind, und zwar mit 
der Folgerung der Mög f lichkeit eines „Teilgesamtbeschlusses"' 

1 bei gewissen 
Gesetzen. Ich glaube f31>1 mit Rotenhan, der als Referent im I Jahre 1840 fungierte, 
sa I gen zu können: ,,Die Bestimmungen der I Verfassungsurkunde sind allerdings 1 
nicht gegen die Auffassung des Mini I steriums, sie gebieten sie aber I auch nicht; 
allein ihr steht entgegen der I beständige Usus, die Natur der I Sache und das 
Wohl der Krone und des I Landes." 

Welche Bedeutung dem Wortlaut 1361 auch eines Vertassungsgesetzes und J 

zwar eines ganz modernen Verfassungs I gesetzes unter Umständen zukommt, 
1 möchte ich an einem ganz klassischen I Beispiel kurz vorausschicken. Unsere 1 
Reichsverfassung statuiert in Arti I kel 5 Absatz 1, dass zum Zustande I kommen eines 
Reichsgesetze:;; ein ü) bereinstimmender Beschluss des Bundes I rates und des Reichs
tages notwendig J37I und hinreichend sei, während Artikel 1 2 ausdrücklich die Sanktion 
durch den I Bundesrat und Artikel 17 die I Promulgation durch den Kaiser vorl schreibt. 
Laband Bd. II S. 9 sei I nes Staatsrechts weist auf diesen Widerspruch I hin und 
fügt bei, ausserdem spreche die I Natur der Sache gegen diese Be I stimmung. Das 
nur nebenbei! Wenn ich nun I mit Rotenhan sage, der minfate 1381 riellen Auffassung,
dass kein Unter I schied zwischen Gesetz und Gesetz in die I ser Beziehung be
stehe, dass also I eine Teilübereinstimmung der Kam I mern, welche zur Sanktion 
genüge, 1 unmöglich sei, stehe der konstante I Usus entgegen, so eigne ich mir I 
natürlich diesen Satz nur insoweit I an, als es mir möglich war , diese Ueb I ung 
der Kammer aus den Berichten in 1391 der mir zur Verfügung stehenden Zeit I zu
rückzuverfolgen. Ich habe da I fünf Fälle gefunden, welche teils di I rekt , teils 
per analogiam hieher I beweiskräftig erscheinen. In der Kam I mer der Abgeordne
ten hat es sich I in der Sitzung vom 11. November l 1879 um die Rückäusserung 1 
der Reichsräte auf das Eisenbahnge I setz gehandelt, in welchem von der Kam l401 mer 
der Abgeordneten im Arti I kel J, dem sogenannten· Hoffnungsar I tikel, 25 Linien 
als demnächst I zu bauen · eingesetzt waren , während I die Reichsratskammer nur 
drei -Linien I eingesetzt hatte. Bei der Abstimmung f hat der Präsident - steno
graphischer I B,!lricht Seite 139 gesagt: Was I nun den positiven Teil der Rück
äus I serung der Kammer der Reichsräte be 1411 trjfft, so weit derselbe dahingeht, 
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dass I Linie 1, 2 und 3 gebaut wer Iden solle, so entzieht er sich auch für I uns 
jeder weiteren Diskussion, 1 weil bezüglich .dieses Teiles eine I Uebereinstimmung 
besteht zwischen den I Beschlüssen beider Kammern. Derselben I Anschauung 
war der Präsident der ers I ten Kammer, und der Referent von Neu 1 fer kon
statierte es , indem er in 1-1il der Sitzung vom 9. Dezember 18 l 79 ausführte: 
·ueber Ziffer 1, 1 2, 3 besteht übereinstimmender I Beschluss und nach Ansicht
Ihres Herrn Prä I sidenten ist daher nicht mehr darauf I e:inzugehen -- Protokoll
Seite 1 l 303-. Derselben Anschauung war I auch der Herr Abgeordnete Herz in 1 
der Abgeordnetenkammer und ihm I pflichtete der Abgeordnete Staats 1'31 rat von 
Hörmann bei, indem er sagte: 1 Ich bin vollständig mit dem Herrn Abge I ordne
ten ·Herz dahin einverstanden, 1 dass über die drei Linien, über I welche Gesamt
beschluss besteht, eine I weitere Diskussion nicht stattzu I finden hat. 

Wollte man da nun einwenden, 1 das habe sich nur auf die Umnöglich 1-
keit einer wiederholten Diskussi I on über gewisse Punkte bezo 1441 gen, nicht auf das
Zustandekommen ei I nes formellen Gesamtbeschlusses, so I würde man den Red
nern etwas Wider I sinniges zumuten, wenn man nicht zu I gleich ·damit unter
scheidet zwischen or I ganischen Gesetzen und sogenann I ten Kreditgesetzen; denn
die Ausser I diskussionsstellung eines Teiles I des Gesetzesvorschlags auch bei
einem I organischen Gesetze wäre zwei 1�u1 fellos etwas Widersinniges, weil, 1 solange
die Kammern darüber noch I keinen Gesamtbeschluss erzielt haben, 1 die ganze
Materie' noch im Flusse I ist und sich durch einen späteren ü I bereinstimmen
den Beschluss die Not wen I digkeit ergeben kann, einen frühe I ren übereinstim
menden Beschluss wie I der abzuändern. Darüber kann gar I kein Zweifel sein. 
Also entweder, mei 1161 ne Herren, muss man annehmen, diese I Aeusscrungen haben 
sich auf das Zu I standekommen eines Gesamtbeschlus I scs im staatsrechtlichen 
Sinne bezo I gen , oder man muss zugeben, dass ein I Unterschied besteht zwi
schen organi I sehen und Kreditgesetzen. 13eides kommt I meiner Beweisführung
entgegen. Der I Herr Staatsrat von Hörmann hat sich übri I gens über diese Frage 
noch bestimm 1471 ter in der Sitzung vom 23. April \ 1883 bei der Rückäusserung 1
über eine Ueberschwemmungsvorla I ge geäussert, indem er, wieder auf I diesen 
Fall 1879 argumen I tierend, Folgendes erwähnte: Bei je I nem Gesetz von 1879 
waren I mehrere ganz getrennt neben einan I derstehende Gegenstände in Be I ratung. 
Ueber diese Gegenstände 1481 war teilweiser Gesamtbeschluss da und I hier war es 
die richtige Meinung, dass I diese nach dem Gesamtbeschluss bereits I erledigt 
seien und nicht mehr darauf I zurückgegriffen werden könne. In I concreto aber
haben wir es mit I dem einen Gegenstand einesKredits I zu tun.

Meine Herren! Das ist nach mei I nem Gefühl die bewusste Unterscheid I ung
zwischen den beiden Gesetzesar f4!ll ten ebenso wie die bewusste An I nahme der
Möglichkeit eines Teilge f samtbeschlusses bei der letzteren Art I von Gesetz. 
Noch bestimmter, jeden I falls temperamentvoller, hat sich der I Herr Abgeordnete 
Freiherr von Stauf I fenberg in der Finanzausschusssitzung I am 9. Februar 1894 1 
bei der Rückäusserung der Kammer der I Beichsräte über das Eisenbahnge 15··1 setz,
bei welchem das Oberbahnamtsge I bäude in Weiden wiederholt gestri I chen werden
sollte , folgendermassen i geäussert: Ich halte die Ansicht des I Referenten der
lfoichsratskammer - wel I eher damals genau denselben Standpunkt I einnahm,
den heute die königliche I Staatsregierung einnimmt - für nicht richtig I und
würde die Anerkennung dersel I ben zu absolut unhaltbaren Verr'1lhältnissen führen.
Es ist ja richtig , 1 dass ein Gesetz, welches sich nicht aus ein I zeinen Kredit
positionen zu I sammensetzt, nur durch vollständige Ei I nigung der beiden Kam
mern zustande I kommt; dasselbe aber auch. anzuneh I men, geht nicht an bei
Kreditgesetzen. 1 Bei Streichung einer Kreditforderung I ist eben diese, wenn ein
Gesamtbe I schluss darüber nicht zustande kommt, ge P21 strichen. Es kann, sagt
er weiter, konsti I tutionelle Zwangslagen geben, 1 in einem solchen Fall aber, wie
dem I jetzigen, kann es eine solche ni. ht I geben. Das würde - und da hat er
!-ich I sehr unparlamentarisch ausgedrückt 1 - zu einem Unsinn führen. Dieser 
An I schauung über die konstitutio I nclle Frage pflichtete damals auch I der Herr
Kollege Wagner bei und Dok l""I tor Ratzinger erklärte, dass der Re I gierungs
anschauung die Anschauung ,,jes I ganzen Hauses gegenüberstehe, 1 ohne dass er
von irgend einer Sei I te korrigiert worden wäre. In der I Sitzung vom 23. April
188 l 3 erklärte in bezug auf den Fall I von 1879 der frühere Mi I nister und Staats
rat Abgeordneter I von Schlör: Ich erkläre, dass nach meiner 1''41 Auffassung und
nach konstanter Uebung, ! die wir bisher festgehalten haben, 1 der Regierungs-
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vorschlag nur insoweit [ wieder reproduziert werden kann, als I nicht über andere 
Teile über [ einstimmender Beschluss beider Häuser I vorliegt. Hier wird als kon
stanter Usus [ erklärt, dass teilweise Uebereinstim I mung der Willensäusserungen 

. beider [ Häuser eine Sache derart erle 1°01 dige, dass nicht einmal der Regierungs [
vorschlag in dieser Beziehung wieder I hergestellt werden könnte. Selbstver-. 
ständ [ lieh handelte es sich dabei um ein I Kreditgesetz. 

Meine Herren! Das kon j zediere ich der Auffassung der kö I niglichen Staats
regierung ohne W ei I teres, dass, womit _damals auch vielfach I argumentiert worden 
ist, ein Gegen [ beweis aus dem Budget und aus dem Fi 1°61 nanzgesetz nicht ge
zogen werden kann, j denn das Finanzgesetz, von dem das Bud I get ein Teil ist, ist 
nach zweifelloser [ bayerischer staatsrechtlicher Auffas I sung ein Verwaltungsakt, 
der auch dadurch, [ dass er in Gesetzesform promulgiert I wird, nicht zu einem 
Gesetze in ma I teriellem Sinne wird ,' ausser in I soweit , - und das kommt im 
Kopf des Finanz j gesetzes zum Ausdruck - als über die 1°71 Erhebung von Steuern, 
direkten un9 [ indirekten , und über. Feststellung der I Eisenbahn- und Schiff
fahrtstarife I verf�gt wird. Wenn man nun solche Zeugen I von anerkannt saats
männischer Art , wie j die Staatsräte von Schlör, der früher Mi I nister gewesen 
ist, 'nnd von Hörmann I anführen kann, dass ein konstanter ge I genteiliger Usus 
besteht, so, glau j be ich, wird man es mir nicht als Unbeschei lfi81 denheit ausrech
nen, wenn ich die Mei [ nung der königlichen Staatsregierung I über die angebliche 
bestehen [ de Praxis als irrig bezeichne. Ich I habe aber gesagt, dass die mini [ steri
elle Auffassung der abso l luten, ausnahmslosen Unmöglichkeit [ eines Teilgesamt
beschlusses auch ge I gen die Natur der Sache geht. Was heisst j Uebereinstim
mung, meine Herren, nach 1°91 der natürlichen Auffassung, nach dem I Sprachgebrauch 
und Wortsinn? Ich will das an I einem Beispiel beantworten. Wenn zwei I Kriti
ker in eine Gemfüdeaus I stellung gehen, sich über sämtliche I Gemälde die gleiche 
Meinung bilden, 1 nur über Eines nicht, kann man da I mit Recht sagen, zwischen 
diesen Beiden be I steht überhaupt keine Uebereinstim [ mung? Würde man nicht 
es als gegen die 1601 Natur der Dinge bezeichnen müssen, [ wenn man diese Be
hauptung aufstellen I würde? Es besteht Uebereinstimmung [ über alle Gemälde, 
nur über I eines nicht. Genau so liegt es , und wä f re es gegen die Natur der 
Sache, 1 wenn man beim Zusammentreffen der Mei [ nungen der beiden Kammern 
über al l le Positionen eine� Kredit I gesetzes, das lauter selbständige 1611 Gegenstände 
in sich fasst , keine Ue I bereinstimmung annehmen würde; blos I desshalb, weil 
über eine Positi [ on nicht ein gleichheitlicher Beschluss zu I stande gekommen ist. 
Die Sache scheint j mir so einfach , dass ich hier, ohne den I Beweis weiter an
zutreten , zunächst [ nach dem Gegenbeweis , nach den staatsrecht l lichen Gegen
gründen fragen darf. Sei I ne Exzellenz haben im Finanzaus 162lschusse selbst erklärt, 
dass in unseren [ Gesetzen expressis verbis nichts da I rü ber enthalten ist , und 
dass kein kon [ stanter Usus besteht, der etwa ein I entgegenstehendes Gewohn
heitsrecht I hätte begründen können, glaube ich, vorhin I nachgewiesen zu haben. 
Es j erübrigt mir aber noch, in aller I Kürze zwei bezeichnende Vorkommnis [ se in 
dieser Beziehung nachzutra IG31 gen. Abgeordneter Dr. Franken [ burger hat in der 
Sitzung vom 23. 1 April 1883 erklärt: In die I sem hohen Hause wurde, und ich 
täus I ehe mich darin [nicht , von dem Herrn Präsi [ denten selbst der Satz ausge
.sprochen I bei Diskussion über ein Eisenbahn I gesetz, dass die in einen Artikel 1 
aufgenommenen Bahnlinien [ nicht als zusammenhängender einziger 1611 Gegenstand 
betrachtet werden könnten, 1 sondern dass jede Eisenbahnlini I e als ein für sich 
abgeschlossener [ selbständiger Gegenstand anzuse I hen ist. 

Besondere Beweiskraft a [ ber scheint mir, argumento e contra I rio, die Be
handlung des Antrags „Wal I ter" in der Sitzung vom 26. März 1 l 884 zu haben. 
Der Antrag „Wal j ter" beabsichtigte, dem Artikel 1651 71 des Malzaufschlaggesetzes
zwei [ Punkte beizufügen, in litera I a eine Erhöhung der Strafbestim I mungen für 
Verwendung von Malzsurro I gaten und in litera b eine j Ausdehnung der Bestrafung 
auch für den I Fall des blassen Erwerbes und Bcsit I zes von Surrogaten. Die 
Reichsratskam I mer trat der litera a bei, lehnte I aber litera b ab. Und damals 1661 
hat der Antragsteller und Referent I Walter erklärt - und er behandelte I dabei 
die Frage ex professo -, dass [ die Einheit des Gesetzesvorschlages I in diesem 
Falle feststeht , und er füg [ te weiter bei, ,,wenn aber nur ein ein I zigei' Antrag 
vorliegt, und das wurde [ auch von der königlichen Staatsregier I ung und dem 
Herrn Präsidenten betont, 1 so hat das Beharren auf unserem 1671 ursprünglichen
Beschlusse das Fallen j des Antrags zur Folge". Wenn· also kein I einziger, 
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organisch zu sammenge I höriger Gesetzesvorschlag vorge l legen wäre, sondern 
.zwei selbständi i ge, von einander unabhängige, 1 so hätte nach Anschauung des 
Abge I ordneten Walter und auch der könig l lichen Staatsregierung ein Teilgesamt 1-
beschluss vorgelegen. 

Meine Herren! 1681 Die Notwendigkeit der Unterscheidung I zwischen der An
nahme der Möglichkdit I eines Teilgesamtbeschlusses ergibt I sich aber insbesondere aus 
den f staatsrechtlichen Konsequenzen, diesich I ergeben würden, wenn die Anschauung 
1 der königlichen Staatsregierung zum I Durchbruch käme. Ich wiederhole mit Roten
han, dass das den wahren Inter I essen des Landes und der Krone ent 1691 gegen wäre. 
Die Rechte eines po l litischen Machtfaktors werden 9adurch I sicherlich am besten 
gewahrt, dass er I auch die Rechte des anderen Machtfak I tors respektiert. Meine 
Herren! Durch das I Durchdringen der ministeriellen I Auffassung· wäre aber das 
gegen I über den Rechten der Kammer nicht der 1, Fall. Würde diese Anschauung 
massge I bend, so wäre zum grossen Teile das 17°1 freie Bestimmungsrecht des Land
iags ge I gen über den Gesetzesvorschlägen I faktisch aufgehoben. In thesi wä \ re es 
der königlichen Staatsregie I rung, und das wurde auch im Ausschusse I von meinem 
Freunde Lerno hervorge I hoben, ein Leichtes, alle ihre Ab I sichten, welche mit dem 
Budgetrechte I des Landtags im Zusammenhange ste I hen, durchzudrücken dadurch, 
dass sie ei l7 1 I ne Vorlage , von der sie weiss, dass sie I der Mehrheit der Kammer 
nicht angenehm I ist, einfach mit einer Regierungsvor l lage verkoppelt, von der 
sie annimmt, 1 dass sie die Mehrheit der Kamfl}er als ab I solut notwendig für das 
Landeswohl I erachtet. Dadurch wäre es möglich, 1 einfach jede Regierungsvorlage 1 
durchzudrücken, und ich sage, es wä I re auch möglich, dass eine Kammer ge rl
genüber der anderen Kammer ei I nen unzulässigen Druck ausübt. -1 Das wäre 
das Rezept, jede Regierungs I vorlage schmackhaft , ja absolut un I abweisbar zu 
machen. Dieses Gefühl I hat der Herr Kollege Dr. Gäch jüngst I im Finanzaus
schusse drastisch zum Aus I druck gebracht , als er unter dem Eindru I cke der 
ministeriellen Erklär I ung sagte: ,,Ja, das Posthaus an der Son l73f nenstrasse müssen 
wir schlucken, weil sonst I im Reichsrat das ganze Gesetz fällt." Der I Ausdruck 
„das müssen wir schlucken" spricht Bän I de, und er hat ganz recht gehabt, wenn 
die I Auffassung der Regierung richtig wä I re. Ich verweise auch auf einen Ar I ti
kel, der in den letzten Tagen durch I die Zeitungen ging, wo unter Hinweis I auf 
die preussische Kanalpolitik I selbst kanalfreundliche Blätter, ich er 1741 innere an die 
nationalli I berate Berliner „National- 1 Zeitung", gesagt haben, so können die 1 

Dinge nicht gemacht werden, die Regie I rung verkoppelt jetzt mit der Kanalvor 1-
lage�andere Dinge, welche un I abweislich notwendig sind, um sie durch I zudrücken. 
Und die genannte Zeitung I schrieb wörtlich: ,,Die Verkoppelung der ver I schie
densten Wasserbaupläne, welche 17°1 nicht5 miteinander zu tun haben, ha \ ben wir 
immer bekämpft und wir geben l ohne Weiteres zu, dass die Auflö I sung dieser 
unnatürlichen Fusi Ion eine Notwendigkeit ist." Wie die I Regier:ung gegenüber 
der Kammer, 1 so habe ich schon gesagt , könnte je I de Kammer gegenüber der 
ande Iren einen Druck ausüben. Der Herr Ab I geordnete von Stauffenberg hatte 1761 
recht, als er in der Finanzausschusssit I zung vom 9. Februar 189 f 4 sagte: ,,Wenn 
auf diese Weise ein I Gesetz (es handelte sich um ein Kre I ditgesetz) zu Fall 
gebracht werden könn I te, so würde damit eine Kammer I auf die andere und, 
wie ich beifü I ge, noch mehr die Regierung gegenü I ber dem Landtag einen Druck 
ausüben I können , der allen staatsrechtlichen Ge P71 wohnheifen widerspricht. Ich
bedaue I re die fragliche Aeusserung , die ich I für eine der allerunglücklichsten 1 
halte, die je gemacht worden sind. 

Mei I ne Herren! Bei dieser Auffassung der 1-Rechtsverhältnisse kann ich 
Sie nur bit I ten, durch Ihr Votum zum Ausdruck zu brin I gen, dass Sie der Auf
fassung des Gesamt I ministeriums in dieser Frage I nicht beitreten, dass Sie fest 
daran hal (i81 ten, dass man unterscheiden müsse zwi I sehen organischen und Kredit
geset I zen und dass bei letzteren Gesamtbe I schluss, der für die Sanktion ge
nügt, auch I dann gegeben ist , wenn über einen I Teil eines Kreditgesetzes .ein 
gleich I heitlicher Beschluss beider Kammern vorl liegt. Wenn ich auch der Meinung 
bin, dass die I se Auffassung in der Natur der Sa I ehe begründet ist und dass 
verf�ssungs 1;91 rechtliche Bestimmungen ihr nicht ent I gegenstehen, so ist sie doch 
nicht aus I ser Zweifel, wie uns die Auffassung I der.königlichen Staatsregierung be
wie I sen hat; sie muss aber im Interes I se unseres Verfassungslebens aus I ser 
Zweifel gesteltt werden. Freilich bin I ich der Meinung, dass die Austragung 
die I ser Frage nicht jetzt im Zusammenhang I mit dem Kreditgesetz erfolgen darf, 180( -
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das desshalb nicht , wep eine so wichti j ge Frage nicht incidenter entschiel den 
werden kann, und auch desshalb nicht, weil I das Schicksal der das ganze Land 
inter I essierenden Postbautenvorlage I nicht verknüpft werden darf mit dem 
Schicksa I dieser Frage. Eben desshalb bedau I ere ich aber, dass die königlche 1 
Staatsregierung diese Frage in J diesem Zusammenhang wieder aufge 1811 rollt hat. 

Nachdem ich sicher annehmen I kann, dass die Kammern nicht. selbst ihr 
Recht be I schneiden werden, und bei der Wichtigkeit J der Sache. und nachdem 
schon öfter un I ser Schweigen als Zustimmung in solchen I Dingen erachtet worden 
ist, habe I ich die Hoffnung, dass Alle im Hause. 1 meinem Wunsch sich an
schliessen werden , es I möchte die königliche Staatsregie I rung zur Erledigung 
dieser Frage 1821 die nötigen Schritte tun, die nach mei I ner Ueberzeuv;ung , da 
es sich um ei 1-ne authentische lnterpretati Ion der Verfassungsurkunde handelt, l 
nach dem Initiativgesetz un I serer Initiative entzo I gen ist. Ich bitte desshalb 
die könig ! liehe Staatsregierung, bei der nächsten I Tagung uns einen diessbezüg
lichen I Gesetzesvorschlag vorzulegen; die J881 Kammer aber bitte ich, sich meiner 1 

Resolution anzuschliessen, die I ich· in die \Vorte zusammenfasse: 1 Die Kammer 
erklärt , dass sie der in der I Reichsratssitzung vom 1. Juli 1 1 902 und in der 
Finanzausschuss I sitzung vom 24. Juli als Meinung I des Gesamtministeriums vor
ge I tragenen Anschauung über das Zu J standekommen von Gesamtbeschlüssen, 184(
welche für die Sanktion erforder \ lieh, nicht beipflichten kann; dass sie vielmehr 1 
.der Meinung ist, dass nach bayerischem I Staatsrecht in dieser Beziehung unter 1-
schieden werden mi.isse zwischen Geset ! zen, welche ein organisches Ganze I dar
bieten, und solchen, welche ledig l lich verschiedene selbständige Ge I genstände 
in der Form eines Gese I tzes zusammenfassen, und dass bei letz J85J teren ein für 
die Sanktion geni.i I gender Gesamtbeschluss auch dann vorliegt, 1 wenn und soweit 
beide Kammern über j die einzelnen Positionen gleich I heitliche Beschlüsse gefasst 
haben. 1 Die Kammer bittet die königliche I Staatsregierung, zur Fraglosstellung 
die I ser Auffassung in der nächsten Tagung I einen Gesetzesvorschlag den Kam
mern I vorzulegen. (Bravo 1 rechts.) [8ö77J 

Rede des Freiherrn von Würtzburg. 

(Gehalten in der Kammer der Reichsräte am 14. Deze1!1ber 1901). 

Meine Hohe Herren! Ich habe mich I mit ganz besonderer Freude der 
An I erkennung angeschlossen, welche der I Königlichen Staatsregierung über I die 
glückliche Lösung der so eigen I artig und verwickelt gelagerten I Fra'ge der An
teilnahme an der Chi I naexpedition ausgesprochen I wurde. Es hätte gewiss der 
Bedeu I tung Bayerns und seiner Stellung im Reil1lche nicht entsprochen, wenn Bayern 
bei die I ser Gelegenheit, wo es sich um die I Wahrung der Ehre und des Ansehens 
Deutschlands handelte, zurückgestanden I wäre. Mit grosser Genugtuung hat 1 

mich auch die Mitteilung erfüllt, dass nach I der Aussage des Höchstkommandiren Iden, 
welche ja auch durch die Berichte I und Tatsachen bestätigt wird, die aus, 1 
Bayern gebildeten Abteilungen ri sich in jeder Beziehung so ausge j zeichnet haben. 
Vor vier JahrsUJ hatte I die ganze bayerische Armee mit I anderen deutschen Kon
tingenten sich_J.- gemessen und diese Probe glänzend I bestanden, und es ist ge
wiss sehr er I freulich, dass bei den kriegerischen o I der kriegsiihnlichen Ereig
nissen des I vorigen Jahres die Angehöri I gen der bayerischen Armee sich e 13\ benso
glänzend bewährt haben, und dass I sie an der Achtung, welche sich die deut sehen 
Truppen durch ihre Kriegsti.ichtigkeit I durch ihre Disziplin und durch die Be I obach
tung der Gesetze des Kriegsrechts I bei allen zivilisierten Nati Ionen erworben 
h�ben, so hervor I ragend Anteil genommen hatten. Es I ist dies gewiss der beste 
Beweis, dass I die Leitung unseres Heerwesens die l'I richtigen Wege beschritten hat. 

Mci I ne Hohen Herren! Bei der Beurteil lung militärischer Verhältnisse 1 
darf man meiner Ansicht nach keinen klein l lichen Massstab anlegen, auch nicht 
den I selben, wie bei. den übrigen Berufs I ständen, sondern einen anderen, ei I nen 
weiteren, der dem eigenartrJ gen grossen Zwecke, welchem das Heer dient j · und 
den eigenartigen Mitteln, mit f-11 denen dieser Zweck nur erreicht werden I kann, 
entspricht. Während bei den meisten üb I rigen Berufsständen das Streben da I hin 
geht, den Menschen das Leben möglichst I bequem und angenehm zu gestalten, l 
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die Wohlfahrt und Sicherheit des Lebens I zu fördern, ist es der Zweck des 
Heeres, \ Leben zu vernichten. Mitten in · der I rastlosen Kulturtätigkeit der 
zi I vilisierten Nationen tritt uns 161 die eigenartige Erscheinung ent I gegen, dass 
die ganze männliche Be I völkerung dazu geschult wird, Menschen \ leben zu ver
nichten und manche Er I rungenschaften der Kultur zu zerstö I ren. Während 
einerseits die Menschheit nach I jahrtausendelangem Ringen den Hö I hepunkt der
Kultur erreicht zu haben I scheint, ist sie andererseits jeden Au I genblick bereit, 
in den Urzustand der 171 Menschheit zurückzusinken und während I dieser Zeit
nur ein Ziel zu kennen: die' gewaltsame Niederwerfung des Geg \ ners ! Und doch
muss diese Arbeit, bei wel eher die rohen Instinkte des Menschen I eine grosse
Rolle spielen, gelei I tet sein von hobem edlen Empfinden, \ von dem höchsten,
dessen der Mensch fähig I ist, von dem Opfermut, Alles hinzu I geben zum Besten
des Ganzen! 

Sind es 181 doch die höchsten Güter, zu deren Schutz \ die Wehrmacht 
aufgeboten wird! Und ist I es doch trotz aller Bemühungen jetzt I noch nicht
gelungen, ein anderes Mit I tel zur Lösung der unter den Völkern I entstehenden
Streitfragen zu finden I als die Gewalt, welcher aber wieder I um durch die Zivili
sation ge I wisse Schranken auferlegt werden. In \ diesem grellem Kontraste be
ruht die M Eigenart der der Armee gestellten I Aufgabe und die Schwierigkeit
ihrer I Lösung. Ebenso eigenartig, wie I der Zweck, sind auch die Mittel, welche
an I gewendet werden, und besonders auch I die Art, wie das diesem Zwecke
dienen I de Instrument vorbereitet werden I muss. Zunächst handelt es sich um
die Ent I wicklung der physischen Kräfte, urn die I Stärkung und Stählung des 
Körpers im All fl"I gemeinen und die Aneignung bestimm I ter körperlicher Fähig
keiten. Auss I erdem müssen aber auch eine gan I ze Reihe von Kenntnissen er
worben I werden und gleichzeitig absoluter I Gehorsam, rücksichtslose Tapfer
keit I und Pflichttreue bis zum Aeuss.ersten an [ erzogen werden. 

Alle diese An I forderungen müssen ohne Rücksicht I auf die frühere Lebens
tätigkeit, llll ohne Rücksicht auf besondere geist I ige oder körperliche Veran I lagung 
und Charaktereigenschaften I von fast allen männlichen Staatsange I hörigen erfüllt
werden, damit die \ aus Millionen Menschen bestehen I de Heeresmaschine nicht
blas entspre I chend technisch vorbereitet, sondern auch I vom richtigen Geiste 
beseelt ist, und I im Ernstfalle einem einheitlichen 1121 Willen folgend und einem 
einheitlichen Ziele zustrebend, ein Vernichtungs I werk zu vollführen, ohne dabei 
a \ bcr die von der Zivilisation I gest�ckten Grenzen zu überschreiten. 1 Die Aus
übung einer so unendlich I vielseitigen und ausserordentlich I schwierigen Aufgabe 
stellt nicht blas an I die Heranzubildenden, sondern auch I an die Erzieher grosse 
Anforde l"'I rungen und besonders bei den letzte I ren sind ganz aussergewöhnliche 
Ei I genschaften notwendig. Wenn nun bei Schär I fung dieses zur Vernichtung 
von Menscher. l leben bestimmten Rieseninstrumen I tes hie und da etwas zu scharf
vorge I gangen wird, wenn bei dem Anziehen der I Zügel der Disziplin einmal ein 
zu I kräftiger Ruck erfolgt, so kann man �ich I darüber nicht wundern, so sehr 
man auch 1141 den einzelnen Fall bedauern wird. Zirn I perlich und weichlich darf 
es bei einer derartigen Arbeit nicht zugehen. 1 Zum Kampfe braucht man starke 
Männer, stark I an Körper und stark an Willen! Wenn auch I nicht in der gan
zen Bevölkerung die I Eigenart des Soldatenstandes ge I rade in diesem Liebte
gesehen I wird, so kann man doch 5agen, dass das We I sen desselben allgemein 
richtig er 1151 fasst wird. Es zeigt sich dies ja unter An I derem bei den Manö
vern, bei welchen 1 - trotz der unzweifelhaften Belash,rng 1 - den Truppen von 
der Bevölkerung im I mer auf das freundlichste entgege I kommen wird und die 
Einquartierung sich 1 · oft geradezu zu einem Freuden I feste gestaltet. So bildet
sich zwi I sehen der Militär- und Zivilbevöl I kerung ein gutes Verhältnis heraus, 1161
welches auf der Erkenntnis der Wichtig I keit und der Eigenart des Soldaten I stan
des beruht und vom letzteren durch I die den übrigen Ständen bewiese I ne Ach
tung erwidert wird. 

Eine ge I wisse Zurückhaltung im Verkehr wird I sich ja der Soldat, beson
ders der Of I fizier, wohl häufig auferlegen müs I sen, wie dies ja auch bei anderen
Stän I den der Fall ist. Nicht eine Kaste, wohl 1171 aber eine grosse Familie I soll
das Offizierkorps bilden und Ding I e, welche sich als Familenan I gelegenheiten 
charakterisie I ren, aus diesem Kreise hinauszutra I gen, ist weder mit der Ehre des
Ein I zeinen noch mit dem Interesse des I Ganzen vereinbar. Meine Hohen Her I ren ! 
Es ist gewiss sehr erfreulich, wenn I man bei Beratung des Militäre 1'81 tats kon-



statieren kann, dass die Armee I sich bei friedlichen und kriegerischen I Anlässenbewährt hat, dass wir in ihr I eine Institution besitzen, 1 welche nicht blass im 
eigenen Lande I hochgeehrt wird, sondern um die uns auch I alle anderen Nationen be I neiden und dass somit die grossen Sum I men, welche deren Erhaltungerfor I dert, richtig angewendet sind. Diese 1'91 Lasten noch länger zu tragen„darauf I werden wir uns wohl gefasst machen müs I sen; denn keine Periode der
Ge I schichte ist so mit kriegerischen Gäh I rungsstoffen angefüllt gewesen wie [unsere Zeit. So werden wir uns denn ' mit dem Gedanken, den der grössteStra I tege der Neuzeit ausgesprochen, trösten müssen, dass der Krieg einEle J ment in Gottes Hand ist. 119961 
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